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I. Uberblick

Durch die flachendeckende Verbreitung
bewdhrter Projekte konnen sich fiir ge-
meinniitzige Organisationen eine Reihe
positiver Effekte ergeben. Organisatio-
nen, die ihr Projekt weitergeben —die

so genannten Projektgeber —konnen
deren Wirkungsgrad steigern, da mehr
Menschen erreicht werden. Lokale Orga-
nisationen, die das Projekt an ihrem Ort
umsetzen —die Projektnehmer — miissen
das Rad nicht neu erfinden, sondern
kdnnen von den Erfahrungen der Pro-
jekt gebenden Organisation profitieren.
Damit sparen sie Ressourcen, die fiir die
Entwicklung von Projekten notwendig
sind und die sie in die Umsetzung stecken
kdnnen. Sowohl Projektgeber als auch
-nehmer kdnnen vorhandene Netzwerke,
z.B. zu potenziellen Férderern, sowie
Erfahrungen des jeweiligen Projektpart-
ners nutzen und so die Projektprozesse
optimieren.

Neben den beschriebenen Chancen,
bringt die Weitergabe eines Projekts
allerdings auch Herausforderungen mit
sich. Um den Projekttransfer erfolgreich
durchzuftihren, bedarf es daher einer
genauen Analyse der Aspekte, die im
Rahmen eines Projekttransfers kritisch
werden konnen und méglicherweise
regelungsbediirftig sind.

‘ Aufdersicheren Seite

Inhalt der vorliegenden Publikation
sind rechtliche und steuerliche Fragestel-
lungen, die Organisationen, welche eine
Teilnahme an bzw. die Initiative zu einem
Projekttransfer planen, eine erste Orien-
tierung verschaffen soll. Sie baut auf
der Broschiire ,,Nachmachen erwiinscht
—Methoden erfolgreichen Projekttrans-
fers“ der Bertelsmann Stiftung und des
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen
auf und wird durch weitere Leitfaden wie
»Mehr erreichen, Gro3es bewirken — Fi-
nanzierung von Projekttransfer® erganzt.

Der Leitfaden ersetzt allerdings
nicht die individuelle rechtliche und
steuerliche Beratung der Projektpart-
ner. Samtliche der zugrunde liegenden
Rechtsgrundlagen wie auch Rechtspre-
chung und Verwaltungsauffassungen
kdnnen sich jederzeit dndern. Die getrof-
fenen Aussagen stellen allgemeine Uber-
legungen dar, die in vielen Fallen anzu-
stellen sind. Sie lassen sich aber nicht
verallgemeinern und kdnnen im Einzelfall
unzutreffend oder unvollstandig sein.

Die wichtigsten Ziele des Leitfadens
sind vielmehr, die Diskussion bei den
Partnern tiber relevante Punkte des
Projekttransfers anzustofien und zu ver-
deutlichen, wie wichtig die Absicherung
rechtlicher und steuerlicher Risiken ist.
AuBerdem soll der Ratgeber die Pro-
jektpartner anregen, bereits zu einem
frithen Zeitpunkt tiber Exit-Strategien
bei Beendigung des Projekttransfers
nachzudenken.



Der Aufbau dieser Publikation orien-

tiert sich an den wichtigsten Schritten Fallbeispiel

des Projekttransfers, den Risiken, die

sich dabei ergeben kdnnen sowie den Die ,,Stiftung Musizieren* mit Sitz
Moglichkeiten, diese Risiken zu begren- in Berlin hat im Rahmen ihrer ge-
zen. Chancen, Herausforderungen und meinniitzigen Zwecke ,,Férderung
rechtliche Losungsmoglichkeiten des der Bildung und Erziehung* und
Projekttransfers sollen an folgendem »Forderung von Wissenschaft und
Fallbeispiel, das sich durch den Ratgeber Forschung“ in Zusammenarbeit mit
hindurchzieht und im Laufe der Abschnit- Nachwuchswissenschaftlern der
te weiterentwickelt wird, veranschaulicht Berliner Universitaten das Projekt

werden: ,Da capo“ entwickelt. Das Projekt
widmet sich der musikalischen
Erziehung von sozial benachteilig-
ten Kindern und Jugendlichen und
wurde bereits an verschiedenen
Berliner Schulen durchgefiihrt. Die
Stiftung schult dafiir Musikerzieher,

die in Einzel- und Gruppenunter-
richt mit den Kindern und Jugend-
lichen arbeiten. Eine begleitende
wissenschaftliche Untersuchung
hat die positiven Riickwirkungen
auf andere Lebensbereiche der Teil-
nehmer erwiesen. Nun mochte die
Stiftung das Projekt deutschland-
weit verbreiten, ist sich aber noch
nicht sicher, wie sie dabei vorgehen
soll. Die Stiftung steht u.a. bereits
in Kontakt mit dem gemeinniitzigen
»Verein engagierter Pddagogen in
Barmbek e.V.“ aus Hamburg, der
Interesse hatte, das Projekt an
einigen Hamburger Schulen durch-
zufiihren.
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Il. Rechtliche Heraus-
forderungen des
Projekttransfers

Die Verbreitung eines Projekts birgt ne-
ben einer Reihe von Chancen auch Risiken
fur die Projekt gebenden als auch die
Projekt nehmenden Organisationen.

Auf Seiten der Projektgeber sind die
groBten Risiken:

B Risiko des Verlusts der Gemeinniitzig-
keit: Verletzt der Projektgeber gemein-
niitzigkeitsrechtliche Vorgaben, so kann
dies zum Verlust seiner Gemeinniitzigkeit
fur den laufenden Veranlagungszeitraum
und schlimmstenfalls sogar zur Nach-
versteuerung fiir die letzten zehn Jahre
fuihren.

m Weitere finanzielle Risiken konnen sich
z.B. unmittelbar aus vertraglichen Ver-
pflichtungen ergeben oder daraus, dass
rechtliche und steuerliche Auswirkungen
des Projekttransfers nicht ausreichend
bedacht wurden.

W Haftungsrisiko: Der Projektgeber kann
unter Umstanden fiir Handlungen in An-
spruch genommen werden, die aus der
Sphére des Projektnehmers stammen.

‘ Aufdersicheren Seite

B Risiko des Reputationsverlusts: Halt
der Projektnehmer nicht bestimmte vom
Projektgeber vorgesehene Qualitatsstan-
dards ein, so kann dies dazu fuihren, dass
auch der Ruf des Projektgebers darunter
leidet. Missmanagement des Projektneh-
mers im Zusammenhang mit der Umset-
zung eines Projekts kann dazu fiihren,
dass der Projektgeber in der Offentlich-
keit damit in Verbindung gebracht wird.

B Risiko der Inkonsistenz des transferier-
ten Projekts: Wenn die Umsetzung des
Projekts an unterschiedlichen Orten nach
sehr unterschiedlichen Standards ver-
lduft, konnen viele positive Effekte des
Projekttransfers nicht erzielt werden, z.B.
die gemeinsame Nutzung von Know-how,
gemeinsame Presse- und Offentlichkeits-
arbeit etc. In der Zielgruppe kann Verun-
sicherung tiber den Inhalt des Projekts
entstehen.

Auf Seiten der Projektnehmer ergeben
sich vor allem folgende Risiken:

B Risiko des Verlusts der Gemeinniitzig-
keit: Wie beim Projektgeber kann auch
beim Projektnehmer die Gemeinniitzig-
keit gefahrdet sein, etwa wenn er ein
Projekt umsetzt, das nicht seinen Sat-
zungszwecken entspricht.

B Weitere finanzielle Risiken: Insbeson-
dere durch finanzielle Verpflichtungen
gegeniiber dem Projektgeber kdnnen sich
finanzielle Risiken fiir den Projektnehmer
ergeben, die besonders folgenreich sind,
wenn er nicht innerhalb einer gewissen
Zeit aus dem Projekttransfer aussteigen
kann. Weitere finanzielle Risiken kénnen
sich aber auch aus der Annahme von Zu-
wendungen des Projektgebers ergeben,
beispielsweise wenn diese auf Leistun-
gen der 6ffentlichen Hand oder anderer
Forderer anzurechnen sind.



W Risiko der Uberregulierung und des
Verlusts eigener Gestaltungsmoglich-
keiten: Der Projektnehmer kann ein
Interesse haben, das Projekt &rtlichen
oder organisationsinternen Beduirfnissen
anzupassen. Eine zu starre Regelung
des Projekttransfers kann indessen not-
wendige oder wiinschenswerte Anpas-
sungen oder Erweiterungen des Projekts
und damit ggf. seine Fortentwicklung
erschweren.

B Risiko der ,,Enteignung“ bei Beendi-
gung des Transfers: Bei Beendigung des
Projekttransfers besteht fiir den Projekt-
nehmer die Gefahr, dass er in dem Feld,
in dem er vorher lange Zeit tatig war,
nicht mehr aktiv sein kann. Gleichzeitig
hat er sich durch die Einstellung von spe-
zialisierten Mitarbeitern, die Anmietung
entsprechender Rdumlichkeiten etc. aber
ggf. ganz auf den Projekttransfer einge-
stellt. Wird der Projekttransfer innerhalb
sehr kurzer Zeit und fiir den Projektneh-
mer Uiberraschend beendet, so kann er
hierauf unter Umstanden nicht schnell
genug reagieren.

Um diesen und weiteren aus der indi-
viduellen Fallgestaltung entstehenden
Herausforderungen zu begegnen, kann
es erforderlich oder empfehlenswert sein,
gewisse Aspekte des Projekttransfers
rechtlich zu regeln oder zumindest vorab
zu bedenken.

Im Vorfeld des Projekttransfers soll-
te besonders der Projektgeber, der typi-
scherweise den Projekttransfer initiiert,
das rechtliche Umfeld analysieren, in dem
er sich bewegt, und grob die Art des beab-
sichtigten Projekttransfers festlegen, um
auf diese Weise friihzeitig die Notwendig-
keiten bzw. Moglichkeiten der rechtlichen
Absicherung, die sich daraus ergeben, er-
kennen zu kénnen. Der Schutz von Urhe-
ber- und Markenrechten sollte zum Schutz
des Projektgebers friihzeitig im weitest-
moglichen Umfang erfolgen. Zudem sind
gegebenenfalls organisationsinterne
oder behordliche Abstimmungen sowohl
auf der Seite des Projektgebers als auch
seitens des Projektnehmers notwendig.
Der Projekttransfer kann in einem Vertrag
geregelt werden, der sehr detailliert alle
Rechte und Pflichten der Parteien enthal-
ten kann oder aber nur einen groben Rah-
men fiir die Zusammenarbeit zwischen
Projektgeber und Projektnehmer bildet.

Checklisten

Die Checklisten 1 und 2 fassen die
wichtigsten Schritte des Projekt-
transfers und die entsprechenden
rechtlichen Manahmen sowie
einige typische Risiken des Projekt-
transfers zusammen.

Neben der Beschéftigung mit den Risiken
kann die Beschéftigung mit rechtlichen
Fragestellungen den Projektgeber aber
immer auch anregen, sich mit den Vortei-
len und den vielfaltigen Moglichkeiten des
Projekttransfers zu beschaftigen.
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I1l. Rechtliches Umfeld
des Projekttransfers

Vorbereitend sollten Projektgeber und
-nehmer sich mit dem rechtlichen Umfeld
des Projekttransfers auseinandersetzen,
um so grob das Regelungsbediirfnis ab-
schatzen zu konnen. Die gewdhlte Art des
Projekttransfers bildet typischerweise die
Basis der konkreten rechtlichen Ausge-
staltung und beeinflusst, welche Vertrage
im Einzelnen zu schlieBen sind und wel-
che sonstigen rechtlichen Vorkehrungen
die Projektpartner treffen sollten. Neben
der Projekttransfermethode ist vor allem
die Rechtsform der beteiligten Organisa-
tionen zu beachten.

1. Art des Projekttransfers

Den verschiedenen Formen des Projekt-
transfers ist gemein, dass jeweils eine
Organisation — der Projektgeber — ein Pro-
jekt entwickelt hat und dieses selbst oder
mit Hilfe von anderen Organisationen
—den Projektnehmern — tiber den bishe-
rigen Aktionsradius hinaus verbreiten
mochte. Um ein Projekt zu verbreiten,
gibt es aber eine Reihe unterschiedlicher
rechtlicher Méglichkeiten. Projektgeber
sollten die fiir sich passende Form finden.
Eng mit der Frage nach der Art des
Projekttransfers ist die Frage verbunden,
wer zukiinftig Trager des Projekts an
einem bestimmten Ort sein soll. Das kon-

‘ Aufdersicheren Seite

nen der Projektgeber, der Projektnehmer
oder beide gemeinsam sein. Insbesonde-
re in haftungssensiblen Bereichen (etwa
im Bereich der medizinischen Versorgung
oder bei der Betreuung von Kindern) ist
es wichtig, sich liber die Verantwortlich-
keiten der Beteiligten vorab klar zu wer-
den. Zudem kann die Frage nach der Tra-
gerschaft fiir die steuerliche Einordnung
der Zusammenarbeit relevant werden.
Die Art des Projekttransfers und die
Frage nach dem Trdger haben noch nicht
zwangsldufig eine bestimmte rechtliche
Struktur zur Folge. Grob lassen sich die
Arten rechtlich aber in Formen der offe-
nen Verbreitung, des Social Franchising
und der Filialisierung einteilen, wobei
Mischformen méglich sind.! Moglich
ist jeweils auch ein Mehrebenenmodell
etwa mit einer internationalen, einer
nationalen und einer lokalen Ebene oder
mit einer nationalen, einer regionalen
und einer lokalen Ebene. Die Beteiligten
sollten sich tiber die Art des gewiinschten
Transfers klar werden, da das Bediirfnis
nach einer gesellschaftsrechtlichen oder
vertraglichen Regelung hiervon ganz
wesentlich abhdngt.

Checkliste

Zu den Charakteristika der ver-
schiedenen Formen der Verbreitung
sowie ihren Chancen und Heraus-
forderungen siehe auch im Anhang
die Checkliste 3.




El Offene Verbreitung

Bei einer offenen Verbreitung mochte
der Projektgeber typischerweise bereits
bestehenden, potenziellen Projektneh-
mern ermoglichen, das Projekt lokalen
Gegebenheiten anzupassen und es wei-
terzuentwickeln. Daher besteht bei dieser
Form der Verbreitung am wenigsten
Schutzbediirfnis des Projektgebers und
somit nur ein geringer Regelungsbedarf.
Bei einer offenen Form der Ver-
breitung wird meistens festgelegt, dass
die Projektnehmer Trager des Projekts
sind. Der Projektgeber ,entldsst” sein
Projekt und tiberldsst die Umsetzung den
Projektnehmern. Allerdings findet sich
die offene Verbreitung nicht nur in ihrer
reinen Form, sondern wird teilweise mit
Elementen des Social Franchising bzw.
der Filialisierung kombiniert, so dass die
Frage, wie lange eine Verbreitung noch
als ,,offen“ bezeichnet werden kann, nicht
leicht zu beantworten ist: Eine Moglich-
keit ist die offene Verbreitung, die von
Selbstverpflichtungserklarungen der
Projektnehmer flankiert wird, in denen
diese sich zur Einhaltung bestimmter
Qualitdtsstandards verpflichten. Uber-
lasst der Projektgeber interessierten

Projektnehmern seine Marke (etwa ein
Logo oder den Projektnamen), so kénnen
die Beteiligten auch einen Lizenzvertrag
schlieBen. Der Projektgeber kann bei
der Weitergabe Allgemeine Nutzungs-
bedingungen verwenden, ohne deren
Anerkennung der Projektnehmer nicht
zur Nutzung des Projekts berechtigt

ist. Je nach Regelungsdichte dieser Be-
dingungen ist der Ubergang zum Social
Franchising flieRend. Auch die Mitglied-
schaft der Projektnehmer in dem Dach-
verband des Projektgebers ist moglich;
ist dieses Mitgliedschaftsverhiltnis stark
durchreguliert, riickt diese Art des ,,of-
fenen“ Projekttransfers in die Nahe der
Filialisierung.

Die offene Verbreitung hat den Vor-
teil, dass sie sich sehr leicht umsetzen
ldsst, indem der Projektgeber sein Pro-
jekt veroffentlicht und andere zur Nach-
ahmung auffordert. Ob die Projektidee
andernorts so umgesetzt wird, wie es
vom Projektgeber urspriinglich beabsich-
tigt war, ldsst sich auf diese Weise aller-
dings weder systematisch kontrollieren
noch beeinflussen. Moglicherweise sieht
es nach einigen Jahren an unterschied-
lichen Orten ganz unterschiedlich aus, so
dass eventuell nur noch der Name und die
Kernidee tibergreifend erkennbar sind.
Das Projekt kann in diesem Fall nicht von
einem starken gemeinsamen Aufienauf-
tritt profitieren, auch ein Erfahrungs- und
Wissensaustausch zwischen Projekt-
geber und den einzelnen Projektgebern
findet teilweise nicht statt. Einzelne
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»Sschwarze Schafe“ kénnen zu einem Re-
putationsverlust fiir alle Projektnehmer
und den Projektgeber fiihren.

Damit auch bei einer offenen Ver-
breitung die positiven Effekte des Pro-
jekttransfers — gemeinsame Nutzung von
Know-how, Wissenstransfer, Erfahrungs-
austausch etc. — genutzt werden kénnen,
ist daher ein Mindestmaf} an Regelungen
zu empfehlen.

[ Social Franchising

Beim Social Franchising tibertragt der
Projektgeber dem Projektnehmer ,unter-
nehmerische“ Verantwortung, so dass
bei Letzterem ein Anreiz zur erfolgreichen
Umsetzung des Projekts entsteht. Der
Steuerungsaufwand des Projektgebers
ist geringer als bei einer eigenen Verbrei-
tung des Projekts etwa durch Filialen und
er libertragt regelmafiig die rechtliche
Verantwortung fiir die Umsetzung auf den
Projektnehmer als Trager. Der typische
enge Austausch zwischen Projektgeber
und -nehmer (etwa durch Schulungen des
Projektgebers und Erfahrungsaustausch
zwischen den Partnern) erlaubt es dem
Projektgeber allerdings nicht, sich so weit
aus der Umsetzung des Projekts zuriick-
zuziehen wie bei der offenen Verbreitung.

Das Social Franchising erfolgt meist
schuld- oder gesellschaftsrechtlich tiber
einen Vertrag, der als Projekttransfer-,
Social-Franchise-, Partner-, Kooperations-
oder Projekt-Vertrag bezeichnet werden
kann, ohne dass diese Bezeichnung in-
haltlich etwas tiber den Regelungsinhalt
aussagen wiirde.

‘ Aufdersicheren Seite

Rechtlich ist der Projekttransfer-
Vertrag keinem gesetzlich geregelten
Vertragstyp zuzuordnen, sondern enthalt
vielfach Elemente verschiedener Ver-
tragstypen (z.B. kauf-, darlehens-, pacht-
und/oder geschaftsbesorgungsvertrag-
liche Elemente). Der Vertrag kann
zwischen bereits bestehenden oder zwi-
schen fiir den Transfer neu gegriindeten
Organisationen geschlossen werden und
wird in der Regel vom Projektgeber zur
Verfligung gestellt (zu moglichen Ver-
tragsbestandteilen siehe Seite 31 ff.).

Der Social-Franchise-Vertrag kann
den Austausch von Leistungen (z.B.
Zurverfiigungstellen des Projekts gegen
Entgelt) zum Inhalt haben. Der Vertrag
kann auch eine Kooperation von zwei
oder mehreren Organisationen in Form
einer Gesellschaft biirgerlichen Rechts
(GbR) beinhalten, bei der Projektgeber
und Projektnehmer Gesellschafter einer
neuen Gesellschaft werden, in deren
Rahmen sie bestimmte Rechte und Pflich-
ten haben und jeweils Beitrdage erbringen.
Moglich ist auch, dass der Projektgeber
zusdtzlich zum Projekt finanzielle Mittel
an die Projektnehmer weitergibt und der
Projekttransfer-Vertrag begleitende Maf3-
nahmen der Qualitdtssicherung enthalt.

Ein Vorteil des Social Franchising ist,
dass sich eine Vielzahl von Einzelfragen
im Projekttransfer-Vertrag auf sehr indi-
viduelle Weise regeln lassen. So kdonnen
beispielsweise Mitspracherechte und
Kompetenzen bei der Offentlichkeits-
arbeit geregelt werden und die Parteien
kdnnen festhalten, unter welchen Voraus-
setzungen der Projekttransfer beendet
wird und welche rechtlichen Folgen die
Beendigung hat. Ein weiterer Vorteil ist,
dass die Projektnehmer zwar eigenstan-
dig arbeiten, aber durch die vertragliche



Regelung der Standards und Arbeitspro-
zesse eine gewisse Kontrollmoglichkeit
des Projektgebers besteht. Beim Suchen
nach einer individuellen Losung verbie-
tet sich allerdings ein Vertrag ,von der
Stange“, so dass die Organisationen mit
ihren Beratern unter Umstdnden in einem
langeren Prozess die passende Regelung
erarbeiten miissen. Vorbereiten kénnen
Projektgeber und Projektnehmer den
Prozess der Vertragsgestaltung, indem sie
die in Abschnitt VI. genannten Punkte im
Vorfeld iiberdenken.

[ Filialisierung

Der Begriff der Filialisierung wird vorlie-
gend nicht nur im herkdmmlichen Sinne
—ein Unternehmen betreibt an verschie-
denen Orten Niederlassungen — verstan-
den, sondern umfasst insbesondere auch
eine Verbreitung durch Griindung von
Tochtergesellschaften als rechtlich selbst-
standige Filialen. Die Filialisierung kann
nach diesem Verstadndnis rechtlich auf
unterschiedliche Weise erfolgen:

W Erstens kann der Projektgeber selbst
Filialen betreiben. In diesem Fall struktu-
riert er seine Organisation intern so, dass
er kiinftig an mehreren Standorten Arbeit-
nehmer beschaftigt, ggf. Rdume unterhalt
und im Rahmen der Projektumsetzung
tatig wird.

B Zweitens kann sich der Projektgeber
anderer Personen bedienen, die fiir ihn
als sog. , Hilfsperson® tatig werden. In
diesem Fall schlief3t der Projektgeber
einen Vertrag mit einer anderen Organisa-
tion oder auch mit einer natiirlichen Per-
son, die als Dienstleister fiir ihn tatig wird
(Hilfsperson). Die Hilfsperson verpflichtet
sich, das Projekt fiir den Projektgeber
durchzufiihren, wobei der Projektgeber
befugt ist, der Hilfsperson Weisungen zu
erteilen und sie zu tiberwachen. Obwohl
rechtlich selbstédndig, wird die Hilfsper-
son also im Interesse des Projektgebers
tdtig; eine eigene gemeinniitzige Tatig-
keit des Projektnehmers wird dadurch
grundsatzlich nicht begriindet.

W Drittens kann der Projektgeber Tochter-
Gesellschaften an verschiedenen Stand-
orten griinden, die rechtlich selbststén-
dig sind, aber durch den Projektgeber
kontrolliert werden. Die Filialisierung
erfolgt in diesem Fall weitgehend auf ge-
sellschaftsrechtlicher Grundlage; schuld-
rechtliche, also vertragliche Elemente
konnen hinzutreten.

Vorteil der Filialisierung ist in der Regel,
dass eine Kontrolle durch den Projekt-
geber gewdhrleistet ist, indem er entwe-
der selbst weisungsabhangige Arbeit-
nehmer beschéftigt, indem er Weisungen
gegeniiber Hilfspersonen erteilen kann
oder indem er gesellschaftsrechtliche
Kontroll- und Einflussbefugnisse ausiibt.
Diese Uberwachung bedarf allerdings
einer entsprechend grofen Organisation
beim Projektgeber und wird fiir viele
kleinere und mittlere Projektgeber nicht
zu leisten sein. Nicht jeder Projektgeber
mochte und darf gemeinniitzigkeitsrecht-
lich in so gro’em Umfang wie bei einer
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Filialisierung notwendig koordinierende
und iberwachende Aufgaben wahr-
nehmen. Bei der Griindung von Tochter-
Gesellschaften ist zudem zu bedenken,
dass diese ggf. Rechnungslegungs- und
Publizitatsvorschriften sowie steuerliche
Pflichten zu erfiillen haben, was in der
Regel zusatzlichen Organisations- und
Kostenaufwand verursacht.

Fallbeispiel

Die ,,Stiftung Musizieren“ mochte
zum jetzigen Zeitpunkt keine allzu
komplexe Struktur schaffen. Perso-
nell sieht sie sich zur Er6ffnung wei-
terer Standorte in anderen Stddten
nicht in der Lage und mochte sich
auch lieber auf die Weiterentwick-
lung und die Langzeiterforschung
des Programms konzentrieren. Eine
Filialisierung scheidet somit aus.
Die Stiftung mdchte das Pro-
jekt aber auch nicht vollstandig
aus der Hand geben, zumal sie
zur laufenden wissenschaftlichen
Begleitung und Weiterentwicklung
des Projekts auf die finanzielle
Beteiligung anderer Organisationen
angewiesen ist. Auch eine offene
Verbreitung trifft demnach nicht die
Bediirfnisse der Stiftung. Sie sollte
sich vielmehr mit Méglichkeiten des
Social Franchising beschaftigen.

‘ Aufdersicheren Seite

2. Beteiligte Rechtstrdger

Neben der Art des Projekttransfers hat
die Rechtsform der beteiligten Rechts-
trager Einfluss auf das Regelungsbe-
diirfnis: Gegebenenfalls sind bestimmte
Einfluss- und Kontrollméglichkeiten der
Geberorganisation bereits durch die
gesellschaftsrechtliche Struktur eréffnet
(z.B. durch die Gesellschafterstellung in
einer GmbH) oder ausgeschlossen (z.B. in
der Regel gegeniiber einer Stiftung) oder
lassen sich gesellschaftsrechtlich einrdu-
men. Auch die Frage, ob der Projektpart-
ner steuerbefreit (insbesondere gemein-
niitzig) ist, hat Einfluss auf das weitere
Regelungsbediirfnis und die Umsetzungs-
moglichkeiten des Projekttransfers. Die
Frage nach Rechtsform und Steuerstatus
sollte aber nicht nur abstrakt festgelegt
werden, sondern die Projektpartner
sollten im Vorfeld Informationen tiber-
einander einholen, um einen Eindruck zu
erhalten, mit was fiir einer Organisation
sie zusammenarbeiten.



El Rechtsformen

Sowohl auf Projektgeber- als auch auf
Projektnehmerseite konnen die Rechts-
form und ggf. das gesellschaftsrechtliche
Verhdltnis der Projektpartner sowie der
steuerliche Status den rechtlichen Hand-
lungsbedarf beeinflussen. Projektgeber
und Projektnehmer sollten sich also aus-
reichend iiber ihren Projektpartner infor-
mieren. Gerade fiir Projektgeber hat die
Wahl des Projektnehmers weitreichende
Auswirkungen auf die Durchfiihrung des
Projekttransfers. Er sollte also festlegen,
mit welcher Art von Organisation er zu-
sammenarbeitet, d.h. wer potenzieller
Empfanger des Projekttransfers ist. In
Frage kommen Korperschaften (GmbH,
AG, Vereine) und Zweckvermogen (Stif-
tungen), welche gemeinniitzig oder

nicht gemeinniitzig sein konnen, sowie
Personengesellschaften (GbR, OHG, KG)
und natiirliche Personen, die niemals
gemeinniitzig sind. Daneben kommen als
Projektnehmer auch Korperschaften des
offentlichen Rechts in Betracht.

Im Folgenden sollen exemplarisch
Einfluss- und Kontrollmdglichkeiten bei
verschiedenen Rechtsformen dargestellt
werden.

Stiftung

Ist am Projekttransfer eine Stiftung be-
teiligt, so kann der Stiftungsvorstand
—sofern nach der Satzung zuldssig —dem
Projektgeber bzw. dem Projektnehmer
ggf. einen Sitz im Kuratorium anbieten
(zum behordlichen Abstimmungsbedarf
bei der Beteiligung von Stiftungen vgl.
Seite 22). Der Projektgeber kann so die
Moglichkeit zu Beratung und Kontrolle
des Projektnehmers erhalten oder fiir ihn
Repradsentationsaufgaben wahrnehmen;
der Projektnehmer kann seine Erfahrun-
gen mit der Umsetzung des Projekttrans-
fers ggf. in den Entscheidungsprozess

beim Projektgeber einbringen. Die Partei-
en des Projekttransfers konnen auf diese
Weise von der Sachkunde des jeweils
anderen unmittelbar profitieren.

Griindet der Projektgeber eine neue
Projektnehmer-Organisation als Stiftung,
so kann erin der Satzung festlegen,
dass ein Gremienposten (Vorstand oder
Kuratorium) immer mit einem seiner Or-
ganmitglieder zu besetzen ist. Weisungs-
rechte von Auenstehenden gegeniiber
Stiftungsorganen sind hingegen grund-
sdtzlich nicht zuldssig.

Verein

Die Beteiligung des Projektpartners an
der Willensbildung ldsst sich im Verein
durch eine Mitgliedschaft erreichen.

Die Mitgliederversammlung kann durch
Satzungsdnderung auch ein Gremium
schaffen, in dem der Projektpartner bei-
spielsweise Beratungs- und Informations-
rechte hat.

Als Rechtsform fiir einen Projekt-
transfer kann sich der Verein auch
deshalb anbieten, weil er mehrstdckige
Strukturen erlaubt. Ein Dachverband (z.B.
Bundes- oder Landesverband) kann etwa
als Projektgeber fungieren, wahrend
ein lokaler Verein Projektnehmer wird.
Uber die Mitgliedschaft im Dachverband
konnen die Projektnehmer etwa Zugang
zu den relevanten Projektinformationen
(etwa in einem Intranet) erhalten und
sich verpflichten, bestimmte Standards
einzuhalten. Soll eine starke Kontrolle der
Projektnehmer erfolgen, so kann die Sat-
zung des Dachverbands ein Ausschluss-
verfahren bei Verletzung bestimmter
Mitgliedschaftspflichten vorsehen. Ist der
Projektnehmer Mitglied im Dachverband
des Projektgebers, so ist zudem in der Re-
gel seine Teilnahme an der Willensbhildung
{iber ein Stimmrecht in der Mitglieder-
versammlung gewabhrleistet.

Rechtliche Grundlagen von Projekttransfer ‘
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GmbH

Verbreitet ein Projektgeber sein Projekt,
indem er (gemeinniitzige) Tochtergesell-
schaften griindet, so hat er gesellschafts-
rechtliche Einflussmoglichkeiten: Er kann
die Geschéftsfiihrer bestellen und ihnen
als Allein-Gesellschafter Weisungen
erteilen.

Ist eine bestehende GmbH, die iiber
ein Aufsichtsorgan verfiigt, am Projekt-
transfer beteiligt, so kann dem Projekt-
geber oder dem Projektnehmer ggf. in
diesem Organ ein Sitz angeboten werden
(vgl. auch oben zur Stiftung und zum
Verein Seite 15).

Aktiengesellschaft

Eine Zusammenarbeit kann auch bei
Beteiligung von Aktiengesellschaften
gesellschaftsrechtlich erfolgen, z.B. tiber
einen Gremiensitz in der Organisation

des Projektnehmers bzw. Projektgebers.
Anders als in der GmbH ist es den Gesell-
schaftern (Aktiondren) einer AG allerdings
nicht moglich, dem Geschaftsfiihrungs-
organ (Vorstand) Weisungen zu erteilen.

[ Steuerbefreiung der beteiligten
Organisationen

Vor allem wenn eine gemeinniitzige mit
einer nicht steuerbefreiten Organisation
zusammenarbeitet, ergeben sich typische
steuerliche Fragestellungen, die im Vor-
feld des Projekttransfers geklart werden
miissen (siehe dazu Seite 23 ff.).

‘ Aufdersicheren Seite

Fallbeispiel

Die ,,Stiftung Musizieren“ mochte
eine ,Kommerzialisierung“ ihres
Projekts durch Unternehmen ver-
meiden und es nur gemeinniitzigen
Organisationen zur Verfligung
stellen. Was die Rechtsform der
Projektnehmer angeht, so ist die
Stiftung nicht festgelegt. Einen
Gremiensitz kann die Stiftung ihren
Projektnehmern nach ihrer Satzung
allerdings nicht anbieten.

Die Stiftung selbst ware an
der Mitarbeit in Gremien bestimm-
ter Projektnehmer, insbesondere
des ,,Vereins engagierter Pddago-
gen in Barmbek e.V.“, durchaus
interessiert. Sie mochte dadurch
ihre Kontrollmoglichkeiten tiber den
Projekttransfer in Hamburg ver-
bessern und den bisher im Bereich
der Offentlichkeitsarbeit wenig
professionell agierenden Verein be-
sonders in diesem Punkt beratend
unterstiitzen. Der Vereinsvorstand
bietet der Stiftung an, die Satzung
dahingehend zu d@ndern, dass
eines der Beiratsmitglieder stets
von der Stiftung entsendet wird;
zur Satzungsadnderung ist ein Be-
schluss der Mitgliederversammlung
erforderlich. Der Beirat des Vereins
nimmt Beratungs- und Reprédsen-
tationsfunktionen wahr und wird
laufend vom Vorstand iber die ope-
rative Arbeit informiert. Alternativ
kdame eine Aufnahme der Stiftung
als Fordermitglied in Betracht, das
nach der Satzung kein Stimmrecht
in der Mitgliederversammlung, aber
ein Teilnahme- und Rederecht hat.
Aus Sicht der Stiftung wiirde ein
Beiratsposten den Zwecken, die sie
mit dem Engagement verfolgt, am
besten entsprechen.




A Einholung von Informationen zum
konkreten Projektpartner

Wird der Projekttransfer mit einem kon-
kreten Partner ins Auge gefasst, so sollte
der Projektpartner bzw. sein Berater die
wesentlichen Informationen tiber diesen
einholen und mit seiner grundlegenden
Entscheidung hinsichtlich Rechtsform
und Gemeinniitzigkeitsstatus abgleichen.

Informationen bieten viele Organisa-

tionen selbst im Internet (die Rechtsform
sollte sich zumindest aus dem Impressum
ergeben) oder in veroffentlichten Jahres-
berichten an; erganzend kann auch auf
externe Informationsquellen zuriickge-
griffen werden, etwa des Deutschen Zen-
tralinstituts fiir Soziale Fragen oder des
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen,
der das Verzeichnis Deutscher Stiftungen
herausgibt. Das elektronische Handels-
register bietet fiir Kapitalgesellschaften
und Vereine die Moglichkeit, den Gesell-
schaftsvertrag oder die Satzung sowie
einen Registerauszug gegen eine geringe
Gebiihr herunterzuladen. In den Stif-
tungsverzeichnissen der Bundeslander
stehen —meist im Internet zugdnglich
—die grundlegenden Informationen tiber
rechtsfdhige Stiftungen bereit.

Neben den Basisinformationen {iber
eine Organisation — Rechtsform und ggf.
Steuerbefreiung — kann der Projektpart-
ner durch diese Recherche auch einen
Eindruck gewinnen, wie die Organisation
Offentlichkeitsarbeit betreibt, wie aktuell
und aussagekréftig die veroffentlichten
Informationen sind, welche Selbst-
verpflichtungen sie ggf. einhalt und in
welchen anderen Projekten der Partner
sich noch engagiert.

Checkliste

Zur Zusammenfassung der wich-
tigsten einzuholenden Informatio-
nen tiber Projektpartner siehe auch
im Anhang die Checkliste 4.

Rechtliche Grundlagen von Projekttransfer ‘
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IV. Schutz des Projekts
durch Urheber- und
Markenrechte

Neben Uberlegungen organisatorischer
Art (siehe dazu Abschnitt I11.) sollte das
Bestehen von Urheber- und Markenrech-
ten Uberpriift bzw. abgesichert werden,
bevor der Projektgeber den Transfer kon-
kret in Angriff nimmt.

Zwar ist die Motivation, ein Projekt
zu verbreiten, oftmals eher altruistischer
Natur — der Projektgeber mdchte eine
Steigerung des Wirkungsgrades bewir-
ken. Dennoch sollte beim Transfer der
Schutz des Projekts durch Urheber- und
Markenrechte eine wichtige Rolle spielen.
Ein Projektgeber, der ein erfolgreiches
und wirksames Projekt in aufwandiger
und moglicherweise langwieriger Arbeit
entwickelt hat, mochte in der Regel ver-
hindern, dass andere Organisationen sein
Projekt schlecht kopieren und dafiir den
von ihm genutzten Projektnamen verwen-
den. Im schlimmsten Fall kdnnte darunter
der gute Name und Ruf des Projektgebers
—und letztlich die Spendenbereitschaft
seiner Forderer — leiden.

Der Schutz des Projekts durch Ur-
heber- und Markenrecht ist aber nicht nur
wichtig, um einem Reputationsverlust
aufgrund schlechter Kopien vorzubeugen.
Reif fiir den Transfer ist ein Projekt regel-
magig erst dann, wenn der Projektgeber
schutzfahiges Vermogen geschaffen hat
und dieses zur Nutzung auf die Projekt-
nehmer Uibertragen kann. Der Projekt-
geber schiitzt durch Urheber- und Mar-
kenrechte neben sich selbst auch ,,seine*
Projektnehmer vor einer unkontrollierten
Verbreitung durch schlimmstenfalls
unseridse oder unprofessionelle Nachah-
mer. Potenzielle Projektnehmer sollten
auf einen solchen Schutz Wert legen, da
andernfalls auch lhnen Risiken drohen,

‘ Aufder sicheren Seite

beispielsweise durch den (Spenden-)
Wettbewerb und die Verwechslungs-
gefahr mit Anbietern dhnlicher Projekte in
der gleichen Region.

Fallbeispiel

Das Projekt der ,,Stiftung Musi-
zieren“ ist gut dokumentiert und
beinhaltet insbesondere einen
Leitfaden fiir Musikerzieher in
Druckform, ein Musiklexikon fiir die
teilnehmenden Kinder und Jugend-
lichen, eine Homepage, diverse
Materialien fiir die Offentlichkeits-
arbeit sowie ein Logo, das den
Projektschriftzug ,,Da capo* enthalt
und das die Schulen, an denen das
Projekt durchgefiihrt wird, auf ihrer
Homepage zeigen. Die Stiftung hat
ihre Projektbestandteile durch eige-
ne Mitarbeiter oder durch kooperie-
rende Wissenschaftler geschaffen.
Das Logo und die Homepage hat
die Stiftung von einer Kommunika-
tionsagentur erstellen lassen.

Die Stiftung sollte anhand der
bestehenden Vertrage tiberpriifen
lassen, ob der Uberlassung der Pro-
jektbestandteile an andere Organi-
sationen Schutzrechte Dritter ent-
gegenstehen; gegebenfalls sollte
sie sich Lizenzen mit dem Recht der
Unterlizenzierung einrdaumen las-
sen. Anhand der Projektmaterialien
kann ein Berater beurteilen, ob und
ggf. durch welche Maflnahmen der
urheberrechtliche Schutz verbes-
sert werden kann.

Fiir das Logo hat die Stiftung
schon vor Jahren eine Wort-Bild-
Marke beim Deutschen Patent- und
Markenamt eintragen lassen. Ihr
Berater sollte Giberpriifen, zu wel-
chem Termin der Markenschutz
endet und ihn ggf. erneuern.




In der Regel hat die Organisation
das Projekt selbst geschaffen und besitzt
das Recht, es an andere Organisationen
weiterzugeben. Im Einzelfall kann sich
aber aus Vertragen mit Geschaftspart-
nern etwas anderes ergeben, etwa wenn
die Organisation von einer Kommuni-
kationsagentur ein Logo hat entwickeln
lassen, fiir das sie nicht das Recht zur
weiteren Ubertragung erhalten hat.

1. Urheberrechte

Das Projektkonzept kann ohne das Zutun
des Projektgebers urheberrechtlichen
Schutz genieBen. Das gilt allerdings
grundsatzlich nicht fiir die Idee an sich,
sondern nur fiir eine bestimmte indivi-
duelle Ausgestaltung; es muss eine be-
stimmte ,,Gestaltungshdhe” erreicht sein.

Beispiel

Ein Projekthandbuch oder ein Formular,
das vom Projektgeber speziell fiir das
Projekt entwickelt wurde, kann dem Ur-
heberschutz unterliegen.

Bei Nutzung des Konzepts oder der Pro-
jektunterlagen durch eine andere Organi-
sation ist eine Urheberrechtsverletzung
ggf. schwer nachzuweisen. Fiir versffent-
lichte Werke mit Namensnennung (Druck-
erzeugnisse) gilt allerdings eine Urhe-
bervermutung, die es Dritten erschwert,
das Urheberrecht fiir sich zu reklamieren.
Insofern kann sich aus Beweisgriinden
eine Veroffentlichung anbieten. Ebenfalls
dem Nachweis des Urheberrechts dient
eine notarielle Prioritatserkldrung. Der
Notar priift allerdings nicht das Bestehen
des Urheberrechts, so dass die Erklarung
lediglich den Beweis des Urheberrechts
erleichtert.

Rechtliche Grundlagen von Projekttransfer ‘

19




20

2. Markenrechte

Da also das Urheberrecht nicht immer
eindeutig nachzuweisen ist, sollte der
Projektgeber in der Regel — selbst bei
einer offenen Verbreitung — zumindest
das Logo und nach Maglichkeit auch den
Namen des Projekts schiitzen lassen,
indem er eine nationale Marke beim
Deutschen Marken- und Patentamt
(www.dpma.de) anmeldet. Plant der
Projektgeber einen EU-weiten oder einen
internationalen Projekttransfer, so kann
er eine Gemeinschaftsmarke anmelden
oder die Marke international registrieren
lassen. Um den Projektgeber bestmdglich
zu schiitzen, sollte die Markenanmeldung
bereits friihzeitig, jedenfalls aber vor Be-
ginn des Projekttransfers, vorgenommen
werden. Die Anmeldung erfolgt dann fiir
bestimmte Klassen von Dienstleistungen
oder Waren oder fiir beide.

Beispiel

Klasse 41 umfasst etwa u.a. Erziehung,
Ausbildung sowie sportliche und kultu-
relle Aktivitdten, Klasse 42 Wissenschaft
und Forschung, Klasse 44 die Gesund-
heitspflege.

Der Schutz lauft automatisch nach zehn
Jahren ab. Wird eine Marke nicht verlan-
gert, erlischt das damit verbundene Recht
mit Ablauf der zehn Jahre durch Loschung
aus dem Register.

Eine Ubersicht iiber das Verfahren
und die Gebiihren der Markeneintragung
sowie Antragsformulare finden sich auf
der Homepage des Deutschen Marken-
und Patentamts.?

‘ Aufdersicheren Seite

Mit der Eintragung der Marke
erwirbt der Projektgeber das alleinige
Recht, die Marke fiir die geschiitzten
Waren und/oder Dienstleistungen zu
benutzen. Alle bestehenden Marken, wie
etwa der Schutz des Projekt-Namens oder
des Logos bzw. einer Wort-Bild-Marke,
sollten im Projekttransfervertrag genannt
sein. An ihnen wird der Projektgeber dem
Projektnehmer in der Regel eine Lizenz
einrdumen.



V. Interne und externe
Abstimmung des
Projekttransfers

Ein weiterer wichtiger und fiir die erfolg-
reiche Umsetzung entscheidender Aspekt
des Projekttransfers ist die Kldrung, wel-
che internen und externen Abstimmungs-
prozesse erforderlich sind.

Nicht immer kann ein Projektpartner
bzw. sein Vorstand oder Geschaftsfiihrer
ganz frei und unabhéngig entscheiden,
ob er an einem Projekttransfer teilnimmt.
Ob organisationsintern oder extern, also
beispielsweise im Verhdltnis zu Behorden
oder zu Forderern, ein Abstimmungsbe-
diirfnis hinsichtlich des Projekttransfers
besteht, hdangt vor allem von den Sat-
zungen der Transferpartner, ihrem steu-
erlichen Status sowie von bereits beste-
henden Vertrdagen der Projektpartner mit
Dritten ab. Nur im Einzelfall kann daher
entschieden werden, ob eine Geneh-
migung oder eine Stellungnahme eines
Gremiums, einer Behorde oder eines
externen Dritten erforderlich ist.

Abstimmungsprozesse kdnnen hel-
fen, Risiken —etwa durch den Verlust der
Gemeinniitzigkeit oder stiftungsbehord-
liche AufsichtsmaBnahmen —zu begren-
zen und zu einem erfolgreichen Projekt-
transfer entscheidend beitragen.

Checkliste

Zu den Risiken des Projekttrans-
fers und Absicherungsmaoglich-
keiten siehe auch im Anhang die
Checkliste 2.

1. Interne Abstimmung

Eine interne Abstimmungsverpflichtung
kann sich aus allgemeinen rechtlichen
Grundsdtzen bzw. unmittelbar aus der
Satzung ergeben. Die aufgrund der
Verbreitung verdanderte Bedeutung des
Projekts sowie die neuen Aufgaben, die
Projektgeber und -nehmer ibernehmen,
kdnnen dazu fiihren, dass das Geschafts-
fiihrungsorgan die Entscheidung tiber
den Transfer nur unter Mitwirkung ande-
rer Gremien bzw. der Gesellschafter fallen
kann.

Vor Aufnahme des Projekttransfers
kann etwa ein Beschluss der Mitglieder-
versammlung eines Vereins, die Entschei-
dung eines Stiftungskuratoriums oder ein
Beschluss der Gesellschafterversamm-
lung einer GmbH notig sein.

Fallbeispiel

Die Stiftungssatzung eines po-
tenziellen Projektnehmers der
,»Stiftung Musizieren* bestimmt:
»Folgende Geschafte der Stiftung
bediirfen der Zustimmung des Ku-
ratoriums: 1. Die Aufnahme neuer
Programme oder Projekte, 2. [...]“
Der Vorstand der Stiftung wird vor
Umsetzung des Projekttransfers
einen entsprechenden Beschluss
des Kuratoriums herbeifiihren.

Rechtliche Grundlagen von Projekttransfer ‘
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2. Abstimmung mit der
Stiftungsbehorde

Eine Abstimmung mit der Stiftungsbehor-
de und erforderlichenfalls eine Anpas-
sung der Satzung kann unter Umstanden
bei der Beteiligung von rechtsfahigen
Stiftungen (ggf. auf beiden Seiten) dem
Transfer vorausgehen. Das gilt nicht fiir
Stiftungs-GmbHs oder -Vereine, die nicht
der Stiftungsaufsicht unterliegen.

El Abstimmungsbedarf

Stiftungen sind typischerweise in einem
langeren Prozess entstanden, in dem eine
Stifterpersonlichkeit ihre ganz individu-
ellen Erfahrungen und Wiinsche in das
Stiftungskonzept eingebracht hat. Diese
Individualitat der Stiftung bedeutet fiir
den Projekttransfer: Der Transfer muss
—sowohl auf Projektgeber- als auch auf
Projektnehmerseite — mit dem Stifter-
willen, wie er aus der Satzung und dem
Stiftungsgeschaft hervorgeht, vereinbar
sein.

Die Bindung an den Stifterwillen be-
deutet allerdings nicht, dass die Stiftung
zum Stillstand verdammt wére und sich
nicht weiterentwickeln kénnte: Der Vor-
stand kann die Stiftungsarbeit durchaus
der Zeit und neuen Entwicklungen anpas-
sen und dabei gegebenenfalls an einem
Projekttransfer teilnehmen, auch wenn
der Stifter seinerzeit an diese Moglichkeit
nicht gedacht hat.

‘ Aufdersicheren Seite

Ob eine Abstimmung des Projekt-
transfers mit den beteiligten Stiftungs-
behorden erforderlich ist, hangt von den
Stiftungssatzungen sowie von der Art,
dem Umfang, der Organisation und den
Kosten des Projekttransfers ab. Im Ein-
zelfall kann sich eine Abstimmungspflicht
aus landesstiftungsgesetzlichen Bestim-
mungen ergeben.

[ Anpassung der Satzung

Ist der geplante Projekttransfer mit

der giiltigen Stiftungssatzung nicht in
Einklang zu bringen, so kann in Abstim-
mung mit der Stiftungsbehdrde ein Weg
gesucht werden, sie den neuen Bedirf-
nissen anzupassen. Die Mdglichkeiten fiir
eine Satzungsdnderung hangen von den
Rechten in der Stiftungssatzung, aber
auch vom einschldgigen Landesstiftungs-
gesetz ab. Grundsatzlich kommt eine
Satzungsanderung fir Stiftungen, insbe-
sondere was den Stiftungszweck angeht,
nur in Ausnahmefdllen in Betracht.



Fallbeispiel

Ein Projektnehmer der ,,Stiftung Mu-
sizieren®, eine Stiftung aus Freiburg,
fordert die Zwecke Kunst und Kultur,
insbesondere durch die Férderung
der ortlichen Kunsthalle. Der Stifter
ist von dem Projekt ,,Da capo“ be-
geistert und will es mit ,,seiner* Stif-
tung unbedingt umsetzen. Dazu ist
er notfalls auch zu einer Anderung
der Satzung bereit, die er sich in der
Satzung vorbehalten hat. Aufierdem
will er ,,seiner” Stiftung auch weite-
re Projektmittel zur Verfligung stel-
len, damit die Finanzierung fiir die
kommenden Jahre gesichert ist.

Der beratende Rechtsanwalt
des potenziellen Projektnehmers
sieht im Hinblick auf den Stiftungs-
zweck ein mogliches Hindernis fiir
den Projekttransfer: Das Projekt ,,Da
capo“ hat seinen Schwerpunkt im
Bereich der Bildung und Erziehung,
weniger aber im Bereich Kunst
und Kultur. Auf3erdem reichen die
derzeitigen Mittel der Freiburger
Stiftung fiir die Umsetzung des
Projekts nicht aus. Er bittet daher
das Regierungsprasidium Freiburg
um schriftliche Auskunft, ob die
Umsetzung des Projekts unter den
Stiftungszweck falle, oder ob eine
Satzungsadnderung erforderlich sei;
einen entsprechenden Anderungs-
entwurf fligt er vorsorglich bei.

In der Tat halt das Regierungs-
prasidium den Projekttransfer mit
der geltenden Satzung fiir unverein-
bar. Es stellt aber die Genehmigung
einer Satzungsanderung in Aussicht,
wenn der Stifter sich wie angekiin-
digt zu jahrlichen Zuwendungen in
Hohe von jeweils mindestens 10.000
Euro fiir die kommenden zehn Jahre
verpflichtet.

3. Abstimmung mit dem Finanzamt

Wenn Projektgeber und -nehmer ihre
Tatigkeitsfelder verdandern, sollte eine
Abstimmung mit den Finanzbehdrden
zu gemeinnitzigkeitsrechtlichen Fragen
ggf. auf Seiten der Projektgeber und
-nehmer dem Transfer vorausgehen. Die
Projektpartner kdnnen steuerliche Fragen
im Rahmen einer gebiihrenpflichtigen
verbindlichen Auskunft absichern. Ist
der Projekttransfer nach den geltenden
Satzungsbestimmungen der beteiligten
Organisationen nicht moglich, so sollte
ggf. eine Anpassung erfolgen.

El Projektgeber

Typische Themenfelder beim Projekt-
transfer, die der gemeinniitzige Projekt-
geber ggf. mit seinem Finanzamt vorab
kldren sollte, ergeben sich in den folgen-
den — nicht abschlieend aufgezahlten
—Konstellationen.

Umfangreiche koordinierende Tdtigkeit

Der Projekttransfer durch Griindung

von Tochter-Gesellschaften, aber auch
durch Abschluss von Social-Franchising-
Vertrdgen, kann dazu fiihren, dass der
Projektgeber kiinftig vorwiegend bera-
tende, koordinierende und administrative
Aufgaben wahrnimmt. Hierin kdnnte die
Finanzverwaltung einen Verstof3 gegen
das Gebot der Unmittelbarkeit sehen, wo-
nach gemeinniitzige Kérperschaften ihre
Zwecke grundsatzlich selbst oder durch
Hilfspersonen erfiillen.

Rechtliche Grundlagen von Projekttransfer ‘
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Fallbeispiel

Die ,,Stiftung Musizieren“ tiber-
legt, ob sie sich kiinftig auf die
Weiterentwicklung des Projekts,
die Schulung von Trainern der
Projektnehmer, die Koordination
der verschiedenen Projektnehmer
sowie die Offentlichkeitsarbeit kon-
zentrieren soll, ohne das Projekt
,»Da capo“ selbst weiter operativ
durchzufiihren.

lhr anwaltlicher Berater meint,
die Stiftung miisse in diesem Fall
darauf achten, dass sie weiterhin
eine ,unmittelbare” Tatigkeit
ausiibt und nicht rein verwaltend
oder unternehmensberatend
tatig wird. Eine unmittelbare Ta-
tigkeit konnte etwa im Bereich
Wissenschaft und Forschung
(durch Weiterentwicklung des
Projekts nach wissenschaftlicher
Methode sowie Verbreitung der
Forschungsergebnisse) oderim
Bereich Bildung (Ausbildung von
Musiklehrern; Information der Of-
fentlichkeit tiber die Bedeutung von
Musikerziehung) liegen.

Da die eigene Durchfiihrung
des Projekts bislang wichtige
Impulse fiir die wissenschaftliche
Begleitung gab und die Satzung der
Stiftung die unmittelbare Durch-
fiihrung des Projekts vorsieht,
entscheidet sich der Stiftungsvor-
stand letztlich dafiir, die Arbeit der
Stiftung neben dem beabsichtigten
Projekttransfer wie gehabt fortzu-
fiihren und etwaige Maoglichkeiten
einer Satzungsanderung nicht zu
verfolgen.

‘ Aufdersicheren Seite

Griindung von Tochter-Gesellschaften

Erfolgt der Projekttransfer durch Griin-
dung von Tochter-Gesellschaften, so ist
zudem darauf zu achten, dass Dividenden
beim Projektgeber im steuerfreien Be-
reich der Vermogensverwaltung und nicht
im steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieb zuflieflen. Das hat
insbesondere Bedeutung bei der Filiali-
sierung durch Griindung steuerpflichtiger
Tochter-Gesellschaften.

Griindet der gemeinniitzige Projekt-
geber steuerpflichtige Tochter-Gesell-
schaften, so muss er auflerdem das Ge-
bot der Selbstlosigkeit beachten. Danach
darf der gemeinniitzige Projektgeber dem
steuerpflichtigen Projektnehmer keine
wirtschaftlichen Vorteile zuwenden. Alle
Mittel des Projektgebers diirfen also dem
Projektnehmer nur gegen angemessene
Gegenleistung iberlassen werden. Der
Projektgeber darf aber auch kein Vermo-
gen, das er zeitnah zu verwenden hat,
als Kapitalausstattung fiir eine Tochter-
Gesellschaft verwenden.

Beispiel

Der gemeinniitzige Projektgeber hat
einen Uberschuss aus Spenden und
Einnahmen aus seiner Vermdgensver-
waltung von 25.000 Euro erzielt. Diese
Mittel mochte er zur Stammkapital-
Ausstattung einer hundertprozentigen
steuerpflichtigen Service-Tochter-GmbH
verwenden, liber die er kiinftig den Pro-
jekttransfer abwickeln will. Zwar wiirde
der Projektgeber die Mittel lediglich vom
ideellen Bereich (Zweckverwirklichung)



in den Bereich der Vermdgensverwaltung
(Verwaltung des Gesellschaftsanteils)
umschichten, so dass der Hingabe des
Vermdgens (25.000 Euro) ein addquater
Gegenwert gegeniiberstiinde (Erwerb
des Gesellschaftsanteils). Die Verschie-
bung von Mitteln, die zur zeitnahen ide-
ellen Zweckerfiillung bereitstehen, in den
Bereich der Vermdgensverwaltung ist
aber nicht zuldssig.

Anders ist die Situation u. U. zu be-
urteilen, wenn die Mittel zur Ausstattung
einer gemeinniitzigen Tochter-Gesell-
schaft verwendet werden. In diesem Fall
sollte die Kapitalausstattung allerdings
in der Regel nicht aus zeitnah zu verwen-
denden Mitteln, sondern etwa aus Mit-
teln der freien Riicklage erfolgen.

Filialisierung

Erfolgt der Projekttransfer {iber eine
Filialisierung, bei der Projektnehmer das
Projekt fiir den Projektgeber umsetzen,
ohne aber Arbeitnehmer des Projekt-
gebers zu sein, so sind im Hinblick auf
das Gebot der Unmittelbarkeit Besonder-
heiten zu beachten: Sollen die Projekt-
nehmer gemeinniitzigkeitsrechtlich als
sogenannte Hilfspersonen tdtig werden,
so muss der Vertrag so ausgestaltet sein,
dass die Projektnehmer gegeniiber dem
Projektgeber weisungsabhéngig sind
und der Projektgeber tiberpriifen kann,
ob das Projekt wie beabsichtigt durch-
gefiihrt wird. Fiir den Projektnehmer
bedeutet die Tatigkeit als Hilfsperson,
dass diese Aktivitdt keine eigenstandige
gemeinniitzige Tatigkeit darstellt. Ist die
Hilfsperson selbst gemeinniitzig, so muss
sie also sicherstellen, dass sie durch
andere Tdtigkeiten ihre steuerbefreiten
Zwecke erfiillt. Ist das nicht moglich, so
bietet sich mdglicherweise eher ein Social
Franchising an, also eine Zusammenar-
beit, bei welcher der Projektnehmer nicht
weisungsabhangig, sondern im eigenen
Interesse tdtig wird.

Umfangreiche Mittelweitergabe an
Projektnehmer

Im Einzelfall kann der Projekttransfer
von einer finanziellen Unterstiitzung des
Projektnehmers durch den Projektgeber
begleitet werden, etwa um die gleich
bleibende Qualitdt des Projekts sicherzu-
stellen oder um Spenden fiir das Projekt
weiterzuleiten. Auch in der Fallgruppe der
Filialisierung tber rechtlich eigenstandige
(Tochter-)Gesellschaften kann der Pro-
jektgeber eine Mittelbeschaffungsfunk-
tion fiir die Projektnehmer tibernehmen.

Sollte der Transfer dazu fiihren, dass
der gemeinniitzige Projektgeber {iber 50
Prozent seiner Mittel an andere Organi-
sationen weiterleitet, ist der Charakter
als Mittelbeschaffungskorperschaft (§ 58
Nr. 1 AQ) in seiner Satzung festzulegen.
Gleiches gilt, wenn der Transfer dazu
fiihrt, dass Mittel an auslandische ge-
meinniitzige Organisationen weitergege-
ben werden. Der Begriff der Mittel ist weit
zu verstehen: Dazu gehoren Spenden und
Ertrdage aus der Vermogensverwaltung
sowie beispielsweise Material, das die
Organisation fiir das Projekt angeschafft
hat.

Die Festlegung der Mittelbeschaf-
fungsfunktion in der Satzung bedeutet
in der Regel nicht, dass die Organisation
keine eigene operative Tatigkeit mehr
ausiiben darf: Sie bedeutet — bei entspre-
chender Formulierung — lediglich eine
Erweiterung ihrer Moglichkeit, fordernd
tdtig zu werden, indem sie ihre Mittel
(auch) anderen Organisationen fiir ge-
meinniitzige Zwecke zur Verfligung stellt.

Rechtliche Grundlagen von Projekttransfer ‘
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Behandlung von Entgelten aus dem
Projekttransfer

Erfolgt der Projekttransfer —etwa im
Rahmen des Social Franchising — entgelt-
lich im Wege eines Leistungsaustauschs,
so stellt sich fiir den gemeinniitzigen
Projektgeber die Frage nach der steuer-
lichen Behandlung der Entgelte aus dem
Projekttransfer, z.B. Lizenzeinnahmen,
Entgelte aus kostenpflichtigen Fortbil-
dungen des Projektnehmers, Material-
iberlassung etc.

Einnahmen kénnen beim gemein-
niitzigen Projektgeber grundsatzlich in
folgenden vier Bereichen zuflieen (sog.
vier Spharen der Gemeinnitzigkeit): im
steuerbefreiten ideellen Bereich (z.B.
Spenden und Mitgliedsbeitrdge, 6ffent-
liche Zuschiisse, Zuwendungen anderer
gemeinniitziger Kérperschaften gem. § 58
Nr. 1 oder Nr. 2 AO), im steuerbefreiten
Bereich der Vermogensverwaltung (z.B.
Zinsen und Dividenden, Einkiinfte aus
Vermietung; § 14 Satz 3 AO), im steuerbe-
freiten Bereich des Zweckbetriebs (z.B.
Einkiinfte aus dem Betrieb eines Kinder-
gartens; § 65 AO) oder im Bereich des
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schaftsbetriebs (z.B. Einkiinfte aus einem
Museumsshop; §§ 14 Satz 1, 64 AO).

Grundsatzlich gefahrden Einnahmen
im wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb
nicht die Gemeinniitzigkeit der Organi-
sation insgesamt. Einkiinfte in diesem
Bereich unterliegen allerdings einer Er-
tragsteuerbelastung (Kérperschaftsteuer,
Gewerbesteuer, Solidaritatszuschlag)
von ca. 30 Prozent, auBBerdem fallt
grundsatzlich die volle Umsatzsteuer in
Hohe von 19 Prozent an. Daher haben
gemeinniitzige Organisationen in der
Regel ein Interesse daran, Einkiinfte in
diesem Bereich so weit wie moglich zu
vermeiden. Einkiinfte in den Bereichen
Vermogensverwaltung und Zweckbetrieb

‘ Aufdersicheren Seite

sind zwar von den Ertragsteuern befreit,
Umsdtze in diesen Sphdren unterliegen

allerdings grundsatzlich der 7-prozenti-

gen Umsatzsteuer.

Eine Zuordnung der Einnahmen zu
einer bestimmten gemeinniitzigen Sphére
kann nur im Einzelfall erfolgen. Es kommt
aufdie Art der Leistung an.

Beispiele

Folgende Beispiele verdeutlichen die
unterschiedliche Einordnung von Ein-
kiinften aus dem Projekttransfer:

W Einnahmen aus Lizenzen flief3en
grundsdtzlich im Bereich der Vermégens-
verwaltung zu.

W Ejne Schutzgebiihr fiir ein Handbuch,
das der Projektgeber potientiellen Pro-
jektnehmern im Rahmen einer offenen
Verbreitung zur Verfiigung stellt, wird
regelmdflig im Bereich des Zweckbetriebs
zuflie3en. Gleiches gilt fiir Kursentgel-

te, wenn Zweck des Kursanbieters die
Bildung ist.

W Verkauft der Projektgeber an die Pro-
jektnehmer Verbandsmaterial zur Umset-
zung eines medizinischen Nothilfe-Pro-
jekts, so erzielt erin der Regel Einnahmen
im wirtschaftlichen Geschidftsbetrieb.

W Auch wenn der Projektgeber fiir den
Projektnehmer entgeltlich Verwaltungs-
aufgaben (z.B. Buchfiihrung) iibernimmt,
wird er Einnahmen aus wirtschaftlichem
Geschdftsbetrieb erzielen.

W Berdt der Projektgeber potenzielle
Projektnehmer entgeltlich zu einem Pro-
jekt, so wird die Finanzverwaltung hierin
wohl keine unmittelbar zweckverwirk-
lichende Tdtigkeit des Projektgebers und
somit keinen Zweckbetrieb sehen. Der
Projektgeber erzielt dann Einkiinfte aus
wirtschaftlichem Geschdftsbetrieb.



Da die Grenzen zwischen den verschie-
denen Sphéren im Einzelfall flieRend
sein kdnnen und gleichzeitig die Nutzung
zeitnah gebundener Mittel (z.B. im Rah-
men der Zweckerfiillung entwickelten
Know-hows) im Bereich der Vermdgens-
verwaltung (z.B. Lizenzvergabe) oder
im wirtschaftlichen Geschéftsbetrieb
(Entwicklung sozialer Projekte im Auf-
trag Dritter) Beschrankungen unterliegt,
bedarf die Einordnung von Einnahmen

zu den verschiedenen gemeinniitzigkeits-

rechtlichen Sphdren stets der Priifung im
Einzelfall sowie der Abstimmung mit dem
zustandigen Finanzamt.

Behandlung von Beitrdgen der Projekt-
transfer-Parteien bei einer Kooperation

Gehen die Parteien zum Zweck des
Projekttransfers eine Kooperation ein,
d.h. griinden sie eine Gesellschaft
birgerlichen Rechts, tiber die sie das
Projekt gemeinsam betreiben, so stehen
die Gesellschafterbeitrage des Projekt-
gebers (Zurverfiigungstellung des
Projektmaterials, Schulungen etc.) und
des Projektnehmers (finanzielle und/
oder ideelle Leistungen) grundsatzlich
nicht mehr im Austauschverhaltnis. Auf
diese Weise kann unter Umstdnden eine
Steuerpflicht von Einnahmen vermieden
werden. Da es stark auf die Gestaltung im
Einzelfall ankommt, empfiehlt sich auch
in diesem Fall dringend eine Abstimmung
mit dem zustandigen Finanzamt.

Umsatzsteuerpflicht der Projekttransfer-
Leistungen bzw. -Beitrdge

Der gemeinniitzige Projektgeber steht
vor der Frage, ob seine Leistungen an
den Projektnehmer der Umsatzsteuer
unterliegen. Fiir die Beurteilung kommt es
zunédchst darauf an, ob der Projektgeber
Unternehmer ist und ob eine entgeltliche
Lieferung oder Leistung vorliegt. Gemein-
niitzige Kérperschaften kdnnen trotz ihrer
fehlenden Gewinnorientierung grund-
satzlich umsatzsteuerlich Unternehmer
sein, auch wenn sie ihre ideellen Zwecke
verwirklichen.

Liegt eine solche umsatzsteuerbare
Leistung vor, so kann diese im Einzelfall
aufgrund der Art der Leistung steuer-
befreit sein (z. B. Kurse gemeinniitziger
Anbieter zu kostendeckenden Entgelten).
Wenn die Entgelte im Bereich der Ver-
mogensverwaltung oder im Bereich des
Zweckbetriebs zuflieRen, kann auch der
ermafligte Steuersatz von 7 % Anwen-
dung finden.

Um die Umsatzsteuerpflicht ggf.
ganz zu vermeiden, kann sich ein Pro-
jekttransfer im Sinne einer Kooperation
anbieten: Zum einen sind die Partner ggf.
im ideellen Bereich nicht unternehme-
risch tatig, insbesondere, wenn sie die
Transfer-Leistungen nicht im Zweckbe-
trieb, sondern unentgeltlich erbringen.
Zum anderen unterliegen Gesellschafter-
beitrage anders als Entgelte fiir Lieferun-
gen und Leistungen unter bestimmten
Voraussetzungen nicht der Umsatzsteuer.
Die Abgrenzung umsatzsteuerpflichtiger
Leistungen im Verhaltnis zwischen Ge-
sellschaftern bestimmt sich u.a. danach,
ob im Rahmen einer konkreten Leistungs-
beziehung Sonderbelange des einzelnen
Gesellschafters oder ob im Rahmen des
Gesellschaftszwecks Gesamtbelange
aller Gesellschafter erfiillt werden.

Rechtliche Grundlagen von Projekttransfer ‘
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Im Fall der Filialisierung durch Griin-
dung von Tochter-Gesellschaften kann
es sich anbieten, eine umsatzsteuerliche
Organschaft anzustreben, so dass fiir
Innenumsdtze zwischen Projektgeber
und Projektnehmer keine Umsatzsteuer
anfallt. Der Begriff Organschaft bezeich-
net eine Gruppe rechtlich selbststandiger
(juristischer) Personen, die gemeinsam
besteuert werden. Dabei wird eine
rechtlich selbststandige Person (die Or-
gangesellschaft) in eine andere rechtlich
selbststandige Person (den Organtrager)
dergestalt integriert, dass die steuer-
lichen Vorgdnge der einen Person der
anderen als eigene zugerechnet werden.
Beide Personen erscheinen dadurch als
ein einheitlicher Steuerpflichtiger. Eine
Organschaft fiir Zwecke der Umsatzsteu-
er fithrt dazu, dass nur ein Unternehmer
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes exis-
tiert. Leistungsbeziehungen zwischen
Organtrdger und Organgesellschaft [6sen
daher keine Umsatzsteuer aus.

[ Projektnehmer

Auch beim Projektnehmer kann sich die
Notwendigkeit interner und externer
Absprachen ergeben. So kann die Uber-
nahme eines Projekts zu Anpassungs-
bedarf in der Satzung fiihren, wenn dies
nicht mit den bisherigen Zwecken der
Satzung libereinstimmt. Es ist flir eine
gemeinniitzige Organisation nicht zulds-
sig, gemeinniitzige Zwecke zu verfolgen,
die sich nicht aus ihrer Satzung ergeben.
Dies fiihrt — obwohl die Organisation ei-
nen gemeinniitzigen Zweck verfolgt — zur
Aberkennung der Gemeinniitzigkeit fiir
den entsprechenden Veranlagungszeit-
raum. In der Regel lassen gemeinniitzige
Satzungen aber einen gewissen Spiel-
raum fiir die Wahl von Art und Weise der
Zweckverwirklichung.

‘ Aufdersicheren Seite

Fallbeispiel

Zweck des gemeinniitzigen ,,Ver-
eins engagierter Pddagogen in
Barmbek e.V.“ aus Hamburg ist die
Forderung der Jugendhilfe. Diesen
Zweck verwirklicht der Verein nach
seiner Satzung ,insbesondere
durch den Betrieb von Kindergarten
und -horten®. Er interessiert sich fiir
die Durchfiihrung des Projekts ,,Da
capo“ der ,,Stiftung Musizieren.

Aus der Verwendung des
Worts ,,insbesondere® in der
Satzung wird deutlich, dass auch
andere MaBBnahmen der Zweckver-
wirklichung als das Betreiben von
Kindergéarten und -horten zuldssig
sind. Moglich ware etwa die Ein-
richtung einer Beratungsstelle fiir
Kinder. Nicht méglich wére in der
Regel etwa die Durchfiihrung von
MaBnahmen der Kunst und Kultur.
Wenn der Verein das Projekt ,,Da
capo“ fuir Kinder und Jugendliche
durchfiihrt, handelt es sich wohl
um eine zuldssige Manahme der
Jugendhilfe. Insofern {iberschnei-
den sich die Zwecke ,,Bildung* und
»jugendhilfe®.

Eine Organisation kann sich gegeniiber
dem Finanzamt nur auf Vertrauensschutz
berufen, wenn sie Tatigkeiten ausiibt,

die sich klar aus der Satzung ergeben. In
Zweifelsfallen kann sich also eine vorheri-
ge Abstimmung empfehlen.



I3 Art der Abstimmung

In der Regel erfolgt die Abstimmung mit
den Finanzbehdorden iber die Einholung
einer verbindlichen Auskunft, da sich nur
auf diese Weise die angestrebte Rechts-
sicherheit erreichen ldsst. In einfach
gelagerten oder sehr eiligen Fallen kann
sich aber auch einmal eine formlose Ab-
stimmung anbieten.

Formlose Abstimmung

Einfache Zweifelsfalle wird die betroffene
Organisation mit dem Finanzamt haufig
formlos kldren kdnnen. Um spdteren
Interpretationsstreitigkeiten vorzubeu-
gen, sollte sie aber immer eine schrift-

liche Auskunft des Finanzamts anstreben.

Durch solche einfachen Auskiinfte bindet
sich die Finanzverwaltung grundsatz-
lich rechtlich nicht an eine bestimmte
Beurteilung des Sachverhalts, faktisch
wird sie aber kaum von ihrer Beurteilung
abweichen.

Verbindliche Auskunft des Finanzamts

Bei umfangreichen oder rechtlich kom-
plexen Anfragen und bei Sachverhalten,
deren rechtliche Wertung umstritten oder
unklar ist, sollte die Organisation eine
sogenannte verbindliche Auskunft des
zustdndigen Finanzamts einholen.

(1) Voraussetzungen

Wichtig ist bei Einholung einer verbind-
lichen Auskunft, dass die Organisation
den gesamten Sachverhalt, der gemein-
niitzigkeitsrechtlich zu bewerten ist, ge-
geniiber dem Finanzamt offen legt. Dies
kann durch die Beschreibung des Pro-
jekts erfolgen, aber auch durch Ubersen-
dung von weiteren Unterlagen. Insbeson-
dere empfiehlt sich die Einreichung eines
Entwurfs des Projekttransfer-Vertrags,
sofern ein solcher abgeschlossen werden
soll. Der Projektnehmer kann etwa auch
Werbematerial oder Geschaftsberichte
des Projektgebers oder anderer Pro-
jektnehmer einreichen. Je genauer die
Beschreibung des Sachverhalts ausfallt,
umso eher lassen sich eine klare Antwort
des Finanzamts und die damit erstrebte
Rechtssicherheit erlangen.

Beispiel

Eine gemeinniitzige Organisation plant
eine Kooperation mit nicht gemeinniitzi-
gen Projektnehmern und mdchte diesen
Firmen Material zur Verfiigung stellen.
Lautet die Anfrage, ob die Uberlassung
des Materials ,,zu einem angemessenen
Preis“ gemeinniitzigkeitsrechtlich zulds-
sig ist, so wird das Finanzamt diese Frage
voraussichtlich bejahen. Die eigentlich
interessante Frage, ob der vereinbarte
Preis angemessen ist, bleibt aber offen.
Besser widre es daher, einen konkreten
Vertrag, der einen konkreten Preis und
weitere Nebenregelungen (z.B. Werbung,
Umsatzsteuer etc.) enthdilt, beim Finanz-
amt einzureichen.

Fiir die Einholung einer verbindlichen
Auskunft sind bestimmte Formalien ein-
zuhalten, so dass die Organisation in der
Regel einen Rechtsanwalt oder Steuer-
berater hinzuziehen sollte.
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(2) Rechtsfolgen

Rechtsfolge der verbindlichen Auskunft
ist, dass die Finanzverwaltung an ihre
einmal abgegebene Beurteilung des
Sachverhalts gebunden ist und im Veran-
lagungsverfahren nicht mehr davon ab-
weichen darf. Das gilt aber nur, wenn der
geschilderte Sachverhalt so wie er vor-
getragen wurde, spater auch verwirklicht
wird. Auflerdem bindet die verbindliche
Auskunft das Finanzamt nur im Verhaltnis
zum Antragsteller. Das fiihrt dazu, dass
Projektgeber und -nehmer, selbst wenn
einmal dasselbe Finanzamt zustandig
sein sollte, ggf. getrennt voneinander
verbindliche Auskiinfte einholen miissen.

Fallbeispiel

Die ,,Stiftung Musizieren* hat Ent-
wiirfe fiir Projekttransfer-Vertrage
von dem sie beratenden Rechts-
anwalt vorbereiten lassen. Nach
Vorstellung der Stiftung ergeben
sich daraus keine Konsequenzen
fuir ihre Gemeinniitzigkeit, es wer-
den keine Ertragsteuern und keine
Umsatzsteuer auf die finanziellen
Beitrdge der Projektnehmer anfal-
len. Aufgrund der wirtschaftlichen
Bedeutung des Projekts und der
steuerlichen Risiken entscheidet
sich die Stiftung, diese Rechtsauf-
fassung im Rahmen einer verbind-
lichen Auskunft mit ihrem Finanz-
amt abzukldren. Sie ldsst einen
entsprechenden Antrag von ihrem
Rechtsanwalt vorbereiten und fligt
sowohl die Projekttransfer-Vertrage
im Entwurf als auch die Projekt-
unterlagen bei.

‘ Aufdersicheren Seite

(3) Gebiihren und Dauer des Verfahrens

Die verbindliche Auskunft ist gebiihren-
pflichtig.

Die Erteilung der Auskunft nimmt
einige Wochen (teilweise Monate) in
Anspruch. Meist liegt eine Antwort des
Finanzamts innerhalb von vier bis zwolf
Wochen vor.

4. Sonstige Abstimmungen

Sonstige Abstimmungspflichten kénnen
aus Vereinbarungen mit Investoren oder
Forderern resultieren. Auch aus einer
Sponsoring-Vereinbarung kann sich ein
Abstimmungsbediirfnis mit dem Forderer
ergeben. Bei Beteiligung 6ffentlich-recht-
licher Kérperschaften kénnen etwa Tarif-
vorschriften zu beachten sein, bei einer
offentlich-rechtlichen Férderung konnen
Mittelverwendungsauflagen (etwa in re-
gionaler Hinsicht) zu beachten sein. Dritt-
mittel (etwa des Projektgebers) kénnen
auf eine offentlich-rechtliche Férderung
anzurechnen sein. In letzterem Fall kann
eine Forderung durch den Projektgeber
also dazu fiihren, dass 6ffentliche Mittel
nicht mehr im selben Umfang verfiighar
sind wie zuvor.

Fallbeispiel

Die ,,Stiftung Musizieren* erhalt
vom Berliner Schulsenat Mittel

zur Durchfiihrung des Projekts an
Berliner Schulen. Sie sollte darauf
achten, dass sie auch in Zukunft die
zweckentsprechende Verwendung
dieser Mittel nachweisen kann und
diese nicht etwa fiir die Finanzie-
rung einer Personalstelle fiir den
Projekttransfer in andere Stadte
ausgibt.



VI. Mégliche Rege-
lungen eines Projekt-
transfer-Vertrags

In den vorherigen Abschnitten wurden
mogliche rechtliche Herausforderungen
des Projekttransfers sowie notwendige
oder empfehlenswerte Abstimmungs-
prozesse dargestellt. In vielen Féllen

ist es sinnvoll und notwendig, dartiber
hinaus die rechtlichen Grundlagen des
Transfers vertraglich festzuhalten. Vor
allem wenn die Weitergabe von Projekten
die Kooperation mehrerer eigenstéandig
agierender Organisationen umfasst, wie
dies beim Social Franchising der Fall ist,
ist eine vertragliche Regelung praktisch
unumganglich.

Der Vertrag —z. B. Projekttransfer-,
Social-Franchise-, Partner-, Kooperations-
oder Projekt-Vertrag genannt — erfillt
dabei unterschiedliche Funktionen:

B Durch die Verhandlung des Projekt-
transfer-Vertrags wird erstens der Dialog
zwischen den Transferpartnern angeregt
und sie konnen besser erkennen, welche
moglichen Aspekte eines Projekttrans-
fers gewiinscht, als notwendig erachtet
oder eventuell auch gar nicht akzeptiert
werden. Der Vertrag sollte von beiden
Seiten akzeptiert und gegebenenfalls

an die jeweiligen Bediirfnisse im Einzel-
fall angepasst werden: Denn nur wenn
Projektgeber und -nehmer sich tiber die
Rahmenbedingungen einig sind, fiihrt der
Projekttransfer zum gewiinschten Ziel.
Bei der Verhandlung des Vertrags sollte
allerdings auch beriicksichtigt werden,
dass der Projektgeber, der moglicherwei-
se mit einer Vielzahl von Projektnehmern

zu tun hat, von dem Grundmuster des
Projekttransfers moglicherweise nicht
abweichen mochte, um einerseits eine
gleichartige Verbreitung des Projekts
sicherzustellen und um andererseits
hohe Transaktionskosten (durch erneute
rechtliche und steuerliche Beratung, Ab-
stimmungen etc.) zu vermeiden. Das gilt
insbesondere bei einem schon mehrfach
verwendeten und bewdhrten Vertrag.

W Zweitens stellt der Vertrag ggf. die
Rechtsgrundlage fiir Zahlungen von einer
Partei an die andere dar.

W Drittens ist der Vertrag ab einer be-
stimmten Grof3e des Projekttransfers un-
abdinglich, da er eine Einheitlichkeit der
Qualitatsstandards und Arbeitsprozesse
gewdhrleistet. Das ist sowohl fiir den Ruf
der Geberorganisation als auch fiir den
seiner Projektnehmer wichtig.

W Viertens erlangt der Vertrag Bedeu-
tung, wenn es zu Streit iiber die Zusam-
menarbeit kommt, oder wenn gar eine
Beendigung der Kooperation von Seiten
eines Vertragspartners angestrebt wird.
In diesem Fall ist es hilfreich, wenn die
Parteien bereits vorab —also bevor es
zu Unstimmigkeiten kam — klare Regeln
fiir den Ausstieg aus der Projektpartner-
schaft festgelegt haben.

Trotz der beschriebenen Bedeutung des
Projekttransfer-Vertrags ist eine gute
Kommunikation, die zu einer vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit der Transfer-
partner fiihrt, fiir das Gelingen ebenso
wichtig wie die Einhaltung der im Vertrag
festgehaltenen Aspekte. Idealerweise
sind die Rahmenbedingungen fiir diese
Kommunikation — ggf. generalklauselartig
—im Vertrag bereits festgehalten.
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Ein Projekttransfer-Vertrag kann
mehr oder weniger detailliert ausfallen.
Die im Folgenden dargestellten Punkte
sind zwar einer vertraglichen Regelung
zuganglich. Das heif3t aber nicht, dass
auch immer eine Regelung getroffen wer-
den muss. Als Faustformel gilt: Je offener
eine Verbreitung erfolgt, umso weniger
Regelungsbedarf gibt es. Auch wenn —
wie im Fall der Filialisierung — bereits
gesellschaftsrechtliche Einflussrechte
bestehen (siehe Seite 13 f.), kann sich die
Regelung bestimmter Punkte eriibrigen.
Aber selbst im Fall des Social Franchising
kann die Art des Projekts die Regelung
einzelner Punkte tiberfliissig machen.
Grundfrage der Vertragsgestaltung ist,
ob der Social-Franchising-Vertrag einen
Leistungsaustausch beinhalten soll oder
ob die Projektpartner eine Kooperation
in Form der Griindung einer Gesellschaft
biirgerlichen Rechts (GbR) anstreben.

Die Projektpartner sollten die Ver-
tragsgestaltung auf jeden Fall an ihrem
Projekt und an ihren Bediirfnissen indivi-
duell ausrichten. Eine Unterstiitzung und
Priifung durch die jeweiligen rechtlichen
und steuerlichen Berater ist dabei zu
empfehlen.

Der Fokus der im Folgenden behan-
delten Punkte liegt auf Social Franchise-
Vertrdagen. Einzelne Aspekte konnen aber
auch fir Formen der offenen Verbreitung
und der Filialisierung relevant sein.

‘ Aufdersicheren Seite

1. Projektbeschreibung

Einleitend sollte der Projektvertrag eine
Beschreibung des Projekts und seiner
Bestandteile enthalten, z.B.:

B Beschreibung der Projektmafinahmen,
Verweis auf das Projekthandbuch,

W Beschreibung des Pilotprojekts,

H Zielgruppe,

W bisherige geografische Verbreitung des
Projekts,

B geplante oder bereits bestehende
MaBnahmen der Offentlichkeitsarbeit.

2. Definition des Ziels oder Zwecks

In der Regel haben die Transferparteien
das (gemeinsame) Ziel, den ideellen
Zweck bestmoglich, effektiv, effizient und
flachendeckend zu verwirklichen. Dane-
ben kdnnen sie aber auch eigene Ziele
verfolgen, die sich moglicherweise sogar
widersprechen. Um einen gemeinsamen
Ausgangspunkt fiir die Zusammenarbeit
festzulegen und im Fall von Unstimmig-
keiten oder Vertragsliicken die (ergan-
zende) Vertragsauslegung zu erleichtern,
kann sich die Definition gemeinsamer
Ziele anbieten. Fiir eine Kooperation im
Rahmen einer GbR ist ein gemeinsamer
Zweck jedenfalls Voraussetzung.

Auch kann die Vertragsdauer an
die Erreichung eines Ziels (z.B. bei einem
Forschungsprojekt Veroffentlichung der
Ergebnisse) oder kénnen bestimmte
(weitere) Schritte in der Zusammenarbeit
an zu erreichende Meilensteine gekniipft
werden.



Als gemeinsame Ziele konnten bei-
spielsweise festgehalten werden:

W geografische Verbreitung des ideellen
Zwecks,

B Sicherung der Qualitat des Projekts,
B Know-how-Transfer zwischen Projekt-
geber und -nehmer,

B gemeinsame Nutzung von Ressourcen,
W finanzielle Einsparungen durch
Effizienzsteigerung,

W verbesserte Effektivitat durch Erfah-
rungsaustausch,

W verbesserte Wahrnehmbarkeit in der
Offentlichkeit,

B Erhohung des Spendenaufkommens
fuir Projektgeber und -nehmer.

3. Begriffsbestimmungen

Es bietet sich an, die im Vertrag verwen-
deten Begriffe in einem Paragrafen zu

Beginn des Vertrags einmal zu definieren.
Definitionsbediirftig konnen etwa folgen-

de Begriffe sein:

W Projektgeber,
W Projektnehmer,
W Projekt,

W Projektgebiet,
B Projektmaterial.

Bei der Definition von Projektgeber und
-nehmer empfiehlt es sich, ggf. auch die
Gemeinniitzigkeit bzw. Steuerbefreiung
der Organisationen zu erwdhnen.

4. Rechte, Pflichten und Beitrdge
der Parteien

Die Parteien sollten regeln, welche (ma-
teriellen und immateriellen) Giiter vom
Projektgeber tiberlassen werden und ggf.
welche Vergiitung der Projektnehmer
dafiir zu zahlen hat. Im Falle einer Ko-
operation in Form einer Gesellschaft sind
die jeweiligen Gesellschafter-Beitrdge zu
regeln. Daneben kdnnen etliche weitere
Rechte und Pflichten vereinbart werden.

El Rechte und Pflichten des
Projektgebers

Im Rahmen des Projekttransfers kommen
beispielsweise folgende Leistungen auf
Seiten des Projektgebers in Betracht:

m Ubertragung des Rechts an den
Projektnehmer, das Projekt durchzu-
fuhren (Lizenz),

B Einrdumung von Markenlizenzen,
B (regelmaBige) Schulung von
Mitarbeitern des Projektnehmers durch
den Projektgeber,

B Uberlassung finanzieller Mittel,

B Darlehensvergabe an den
Projektnehmer,

B Uberlassung eines Projekthand-
buchs und anderer Materialien wie
etwa Formulare, Lehrmaterial etc. zur
Umsetzung des Projekts,

B Uberlassung von Material fiir die
Offentlichkeitsarbeit,

B Versendung eines monatlichen
Newsletters mit aktuellen Informationen,
B Zugang zum Intranet,

B Organisation von Treffen aller
Projektnehmer,

W personliche Beratung des Projekt-
nehmers,

B Recht auf Information durch den
Projektnehmer.
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I Rechte und Pflichten des
Projektnehmers

Als Rechte und Gegenleistungen bzw.
Beitrdge des Projektnehmers kommen
beispielsweise folgende Leistungen in
Betracht:

W Recht bzw. Verpflichtung zur
Umsetzung des Projekts,

B Recht, das Projektlogo und den
Projektnamen zu nutzen,

B Zahlung von Gebiihren (Lizenz-
gebiihren, Schulungsgebiihren, Material-
gebiihren, sonstige Gebiihren),

W Zinszahlung und Riickzahlungs-
vereinbarung bei Darlehensvergabe,

B Uberlassung von Namensrechten und
Logos fiir Zwecke der Offentlichkeits-
arbeit des Projektgebers,

W Berichtspflichten gegeniiber dem
Projektgeber,

B Teilnahme von Mitarbeitern an
Schulungen und Seminaren,

B Pflicht, auf eine Vertretung des
Projektgebers in bestimmten Gremien
des Projektnehmers hinzuwirken,

B Verpflichtung, Sponsorengelder fiir das
Projekt einzusetzen,

B Recht und Pflicht zur Erstellung und
Veroffentlichung von Publikationen bei
einem Forschungsprojekt,

| Verpflichtung, dem Projektgeber
Belegexemplare von Druckwerken zur
Verfligung zu stellen,

W Recht bzw. Verpflichtung, den Projekt-
geber in Publikationen und in der Offent-
lichkeitsarbeit zu nennen.

‘ Aufdersicheren Seite

5. Zahlungsbedingungen

Wird eine finanzielle Leistung vereinbart,
ist es wichtig, neben der Hohe des Be-
trags die Zahlungstermine und etwaige
besondere Modalitaten wie Ratenzahlung
festzulegen. Es empfiehlt sich auch, die
Kontoverbindung anzugeben.

Ob eine Projektleistung auch eine
Leistung im umsatzsteuerlichen Sinn
darstellt, ob sie dem erméRigten Steuer-
satz unterliegt oder ob sie von der Um-
satzsteuer befreit ist, kann nur im Einzel-
fall festgestellt werden (vgl. auch Seite
27 f.). Liegt eine umsatzsteuerpflichtige
Leistung vor, stellt der Projektgeber dem
Projektnehmer Rechnungen im Sinne des
Umsatzsteuergesetzes.

Handelt es sich hingegen um eine
Zuwendung an den Projektnehmer im
ideellen Bereich, so stellt der Empfanger
dem Projektgeber nach Erhalt der Mittel
einen Zuwendungsnachweis aus und
weist die zweck- und fristgerechte Ver-
wendung der Mittel nach.

Die Verpflichtung zur Ausstellung
einer Rechnung bzw. eines Zuwendungs-
nachweises sollte ggf. im Vertrag festge-
halten werden.



6. Strukturen der Zusammenarbeit
und Entscheidung

Die Transferparteien sollten Entschei-
dungsstrukturen und Mitspracherechte
der Geber-, aber ggf. auch der Nehmer-
organisation vereinbaren, sofern diese
nicht bereits gesellschaftsrechtlich
bestehen. Im Einzelnen ist an folgende
Rechte zu denken:

W Recht bzw. Pflicht des Projektgebers,
das Projekt an neue Entwicklungen an-
zupassen und die Standards fortzuent-
wickeln; korrespondierend die Pflicht des
Projektnehmers, das Projekt nach den
jeweils neuesten Richtlinien umzusetzen,

B Pflicht des Projektnehmers, zusatz-
liche, nicht im Projekt enthaltene, Projekt-
Elemente mit dem Projektgeber zu bera-
ten und ggf. genehmigen zu lassen,

B Pflicht des Projektnehmers, Geld-
sammlungen im Sinne der Sammlungs-
gesetze der Lander bzw. entsprechende
Geldsammlungen im &6ffentlichen Raum,
fiir das Projekt vom Projektgeber geneh-
migen zu lassen,

B Pflicht des Projektnehmers, dem
Projektgeber Pressemitteilungen vorab
zur Kenntnis und ggf. zur Genehmigung
vorzulegen.

7. Kommunikations- und
Berichtswesen

Es konnen regelmédBige interne Aus-
tausch- und Berichtspflichten der
beteiligten Organisationen, v.a. der Pro-
jektnehmer, festgelegt werden.

El Zwecke der Berichterstattung

Berichtspflichten des Projektnehmers
gegeniiber dem Projektgeber konnen
verschiedenen Zwecken dienen:

® Compliance: Der Projektgeber tiber-
wacht die Einhaltung der Projektvereinba-
rung durch den Projektnehmer.

W Optimierung: Der Projektgeber kann
durch regelmafiige Berichte Herausforde-
rungen oder Defizite im Konzept erkennen
und das Projekt ggf. anpassen.

H Selbstkontrolle: Der Projektnehmer
ist durch die regelméfigen Berichte
gezwungen, sich strukturiert mit der
Projektumsetzung zu beschaftigen und
kann so selbst Verbesserungspotenziale
erkennen.

B Vorbereitung: Der Projektnehmer
kann die Berichte — ggf. ergdnzt um
Anmerkungen des Projektgebers —als
Ausgangspunkt fiir die Berichterstattung
gegeniiber Mitgliedern, Gesellschaftern,
Finanzamt und Stiftungsbeho6rde neh-
men. Fiir den Projektgeber kénnen sie
eine Grundlage seiner Offentlichkeitsar-
beit darstellen.
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1 Art der Berichterstattung

Die Projektpartner sollten die Art, die
Haufigkeit, den Berichtszeitraum und die
in den Berichten enthaltenen Informa-
tionen festlegen:

W In der Regel werden die Parteien
schriftliche Berichtspflichten vereinba-
ren. Eine Kombination mit miindlicher
Berichterstattung bzw. personlichem
Austausch kann aber gerade in der An-
fangsphase empfehlenswert sein.

B Hinsichtlich der Haufigkeit wird es sich
meist anbieten, Jahresberichte zu ver-
langen. Zu Beginn der Zusammenarbeit
kdonnen aber auch hdufigere Berichte
sinnvoll sein. Je ldnger ein Projekt lduft
und je mehr sich die Arbeit eingespielt
hat, umso eher kann man die Berichts-
intervalle verldngern.

W Als Berichtszeitraum empfiehlt sich
fiir gemeinnitzige Organisationen meist
das Kalenderjahr, da die Besteuerung fiir
Veranlagungszeitraume erfolgt und die
Berichte als Ausgangsbasis fiir die Tatig-
keitsberichte gegeniiber dem Finanzamt
dienen kdnnen.

W Der Bericht wird inhaltlich regelmaBig
eine Beschreibung der Projektumset-
zung im Berichtszeitraum mit z.B. der
Anzahl der erreichten Personen aus der
Zielgruppe, Anzahl der im Projekt tatigen
Mitarbeiter, lokalen/regionalen Presse-
berichten, Fotos etc. enthalten. Daneben
sollte der Bericht bei Uberlassung von
finanziellen Mitteln des Projektgebers
um einen Mittelverwendungsnachweis
erganzt werden, der es dem Projektgeber
erlaubt, die zeitnahe Mittelverwendung
gegeniiber dem Finanzamt nachzuwei-

sen. Ob ein Bericht tiber weitere finanziel-

‘ Aufdersicheren Seite

le Daten des Projektnehmers, etwa tiber
Sponsoring, zweckgebundene Spenden,
offentliche Zuschiisse, Einnahmen aus
dem Projekt etc. vereinbart wird, hangt
von der Art des Transfers ab.

B Empfehlenswert kann es sein, den
Bericht um eine Evaluierung des Projekt-
transfers zu erganzen. In dieser kann der
Projektnehmer die Schulung und andere
Unterstiitzungsaspekte durch den Pro-
jektgeber, das Handbuch, das Material
fiir die Offentlichkeitsarbeit etc. bewerten
und Verbesserungsvorschlage machen.

[ Erginzende Einsichtsrechte

Die Parteien kdnnen neben den regelma-
Bigen Berichtspflichten auch Auskunfts-
und Einsichtsrechte fiir den Projektgeber
vereinbaren. Da diese einen gravierenden
Eingriff in die Autonomie des Projekt-
nehmers darstellen, sollten sie in der
Regel auf bestimmte abgrenzbare Fille
beschrdnkt sein. In Betracht kommt etwa
ein Auskunftsrecht des Projektgebers bei
negativer Presseberichterstattung tiber
den Projektnehmer oder bei begriinde-
tem Verdacht auf die Fehlverwendung von
Projektmitteln. Unter denselben Voraus-
setzungen kann auch ein Einsichtsrecht
des Projektgebers in die Geschéftsun-
terlagen des Projektnehmers vereinbart
werden.

Fl Erginzende Vereinbarung von
gemeinsamen Treffen

Ergdanzend zu den Berichtspflichten
kénnen regelmafiige Treffen von Projekt-
geber und -nehmer festgelegt werden,
bei denen sich die Vertragspartner aus-
tauschen. Es kann auch sinnvoll sein,
hierfiir ein gewisses Budget einzupla-
nen, denn sowohl die Vorbereitung als
auch die Reisekosten der Projektgeber
und -nehmer fiihren zu einem erhéhten
Kostenaufwand.



8. Zustdndigkeit fiir
Offentlichkeitsarbeit

Es sollte allen Akteuren klar sein, welche
der beteiligten Organisationen fiir die
Offentlichkeitsarbeit zustandig ist, und
ob etwa der Projektgeber dem Projekt-
nehmer die Verwendung bestimmter
Materialien fiir die Offentlichkeitsarbeit
vorschreibt.

Bl Offentlichkeitsarbeit durch den
Projektgeber

Behilt sich der Projektgeber die Presse-
und Offentlichkeitsarbeit vor, so ist zu
regeln, ob und wie der Projektnehmer zu
nennen ist.

3 Offentlichkeitsarbeit durch den Pro-
jektnehmer

Gibt der Projektgeber die Offentlichkeits-
arbeit aus der Hand, so sollte festgelegt
werden, ob bestimmte Standards gelten
(z.B. im Hinblick auf die Logo- und Na-
mensverwendung) und ob bzw. wie sich
der Projektnehmer mit Projektnehmern,
die in anderen Regionen tatig sind, ab-
stimmt. Auch die Frage, ob und auf wel-
che Weise der Projektgeber genannt wird,
sollten die Parteien bedenken.

A Offentlichkeitsarbeit durch
Projektgeber und -nehmer

In den meisten Fallen werden sowohl der
Projektgeber als auch der Projektnehmer
Offentlichkeitsarbeit betreiben. In diesem
Fall ist es wichtig festzulegen, welche
Organisation fiir welche Mafinahmen

der Offentlichkeitsarbeit zustandig ist.
Offentlichkeitswirksame Manahmen
kdnnten insbesondere folgende Aspekte
beinhalten:

B |nternet-Auftritt,

B Image-Broschiiren, Werbematerialien,
Weihnachtskarten etc.,

B Pressearbeit (iberregional und
regional bzw. lokal),

W Spendenwerbung,

B Kontakte zu Sponsoren.

9. Qualitdtskriterien

Der Projektgeber wird in der Regel Inte-
resse daran haben, ,,sein“ Projekt mit
gewissen Standards zu verkniipfen. Wie
diese aussehen, kann immer nur anhand
des konkreten Projekts bestimmt werden.

Fiir den Projektnehmer hat die Fest-
legung von Qualitdtsstandards den Vor-
teil der Klarheit: Er kann von vornherein
den Geld-, Personal- und Sachaufwand,
der mit der Projektpartnerschaft verbun-
denist, einschdtzen.

Folgende vertragliche Regelungen
zur Absicherung von Qualitatsstandards
kommen in Betracht:

B Pflicht des Projektgebers, das Projekt
auf Grundlage von Erfahrungen und ggf.
wissenschaftlicher Erkenntnisse laufend
fortzuentwickeln, ggf. Pflicht zur Ver-
tragsanpassung fiir beide Parteien,

| Pflicht des Projektnehmers, bei der
Umsetzung des Projekts jeweils die
neuesten Richtlinien des Projektgebers
anzuwenden,
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W Pflicht des Projektnehmers, das Pro-
jekt in einer bestimmten Intensitét zu ver-
folgen (z.B. durch eine bestimmte Anzahl
von Mitarbeitern oder Veranstaltungen),

B Pflicht des Projektnehmers, Arbeit-
nehmer oder Ehrenamtliche fortlaufend
zu schulen (durch den Projektgeber,
-nehmer oder extern),

m Pflicht des Projektnehmers, bestimmte
Rdume, Materialien oder Geréte fiir das
Projekt bereitzustellen,

B Pflicht beider Partner zur Erfiillung
bestimmter Governance-, Rechnungs-
legungs- oder Publizitats-Standards, z.B.
der Grundsdtze Guter Stiftungspraxis des
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen?,
der Kriterien des DZI-Spendensiegels*,
der Leitlinien des Deutschen Spendenrats
eV’ etc.

10. Vertragsgebiet

In einer Vereinbarung {iber das Vertrags-
gebiet kann sich der Projektgeber ver-
pflichten, das Projekt in einer bestimmten
Stadt, Region oder in einem bestimmten
Land nicht an andere Projektnehmer
weiterzugeben (Gebietsschutz). Um Aus-
legungsschwierigkeiten zu vermeiden,
empfiehlt sich eine moglichst eindeutige
Regelung (z. B. anhand von Verwaltungs-
oder Postleitzahlen-Bereichen).

In engem Zusammenhang zum
Vertragsgebiet stehen auch Regelungen,
wonach Presse- und Offentlichkeitsarbeit
nur in einem bestimmten Gebiet bzw.
tiber lokale Medien zuldssig sind (siehe
Seite 37) oder wonach (nicht internet-
gestiitzte) Fundraising-MaBnahmen nur
in einem bestimmten Gebiet ergriffen
werden dirfen (siehe rechte Spalte).

‘ Aufdersicheren Seite

11. Aufteilung von Spenden

Im Vertrag sollte geregelt werden, ob die
Projektpartner jeweils 6ffentlich zu Spen-
den fiir ihre eigene Organisation aufrufen
diirfen, oder ob eine Organisation das
alleinige Recht dazu hat. Bei Organisa-
tionen, die in gréferem Umfang Spenden
sammeln, kann auch regelungsbediirftig
sein, wie diese zwischen Projektgeber
und Projektnehmer aufzuteilen sind. Je
nach Struktur des Projekttransfers muss
es fiir Spender nicht immer ersichtlich
sein, dass rechtlich unabhangige Organi-
sationen hinter dem Projekt stehen. Dies
kann insbesondere bei konzernartigen
Strukturen oder Dachverbdnden der Fall
sein, aber auch wenn rechtlich unabhan-
gige Organisationen das gleiche Projekt
umsetzen. Dann ist es hilfreich, wenn die
Projektpartner vorab bedacht und noti-
genfalls geregelt haben, wie mit projekt-
gebundenen Spenden an die Organisatio-
nen umgegangen werden soll.

12. Lizenzierung von Urheber- und
Markenrechten

Der Projektgeber kann Projektnehmern
ein Nutzungsrecht an seinem Projekt oder
an seiner Marke einrdumen (Lizenz). Das
alleinige Recht zur Weitergabe verbleibt
in der Regel beim Projektgeber, es sei
denn, der Projektnehmer soll bei einem
mehrstufigen Projekttransfer das Recht
erhalten, lokalen Partnern Unterlizenzen
einzurdumen (siehe auch Seite 18 ff.).



13. Vertragsdauer und Kiindigung

Hinsichtlich der Vertragslaufzeit ist neben
der Vereinbarung einer unbegrenzten
oder befristeten Dauer auch eine Rege-
lung moglich, nach der sich der Vertrag
jeweils nach einer bestimmten Zeit auto-
matisch verldangert, falls er nicht zu einem
bestimmten Termin mit einer bestimmten
Frist gekiindigt wird.

Daneben sollten die Voraussetzun-
gen der ordentlichen (fristgebundenen)
und auBerordentlichen (fristlosen) Kiin-
digung festgelegt werden. Zu bedenken
ist auch der Fall, dass eine der beteiligten
Organisationen sich auflost oder das Pro-
jekt aus rechtlichen oder tatséchlichen
Griinden nicht mehr weiterfiihren kann.

14, Pflichten bei Beendigung

In der Regel sollte der Vertrag {iber den
Projekttransfer auch eine Exit-Strategie
enthalten und die Pflichten der Parteien
bei der Beendigung der Kooperation fest-
legen. So kommen z.B. folgende Pflichten
in Betracht:

B (Zeitanteilige) Riickzahlung von im
Voraus geleisteten Betrdgen oder deren
Ausschluss,

B Abschaltung bzw. Anderung der Home-
page der Projektpartner,

W Riickgabe von Projektmaterial an den
Projektgeber,

B Riickgabe von Material zur Offentlich-
keitsarbeit an den Projektgeber,

® Entfernen von Aufklebern oder Pos-
tern, die auf das Projekt hinweisen,

® Widerruf der eingerdumten Nutzungs-
rechte/Lizenzen durch den Projektgeber.

15. Treuepflichten und
Wettbewerbsverbot

Die Parteien konnen Treuepflichten
festlegen, die liber die Vertragsdauer
hinauswirken, und ein Wettbewerbsver-
bot fiir die Zeit nach Vertragsbeendigung
vereinbaren, wonach es beispielsweise
dem Projektnehmer verboten ist, inner-
halb einer bestimmten Zeit nach Vertrags-
beendigung auf demselben regionalen
und sachlichen Gebiet tatig zu werden.
Zur Absicherung dieser Pflichten kann die
Vereinbarung einer Vertragsstrafe erwo-
gen werden.

16. Haftung

Je nach Konstellation sollte ein Haftungs-
ausschluss desjenigen Projektpartners
erfolgen, der selbst nicht Projekttrager
ist.

Es kann sich auch anbieten, im
Innenverhaltnis zwischen den Projekt-
partnern eine Aufteilung nach Verant-
wortlichkeitsbereichen vorzunehmen. Fiir
den Fall, dass einer der Partner im Auf3en-
verhdltnis fiir einen Fehler auf Schadens-
ersatz in Anspruch genommen wird, wel-
cher aus der Verantwortlichkeitssphare
des anderen Projektpartners stammt,
konnten die Parteien eine Freistellungs-
pflicht des verantwortlichen Projektpart-
ners vereinbaren. Entsprechendes gilt,
wenn beide Projektpartner im Auf3en-
verhdltnis haften, im Innenverhaltnis aber
nur einer verantwortlich ist.

Rechtliche Grundlagen von Projekttransfer ‘
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17. Ansprechpartner

In der vertraglichen Vereinbarung kén-
nen die zustandigen Ansprechpartner
und Entscheidungsverantwortlichen der
beteiligten Organisationen genannt sein.
Die Parteien sollten sich verpflichten,
einen etwaigen Wechsel des Ansprech-
partners oder der Kontaktdaten dem
Vertragspartner unverziiglich mitzuteilen.

18. Gemeinniitzigkeitsrechtlich
notwendige Festlegungen

Falls der Projektgeber Trager des Projekts
bleibt und der Projektnehmer als Hilfs-
person (§ 57 AO) des Projektgebers tatig
wird, ist festzulegen, dass er den Weisun-
gen und der Uberwachung des Projekt-
gebers unterliegt.

Erfolgt eine Mittelweitergabe im
gemeinniitzigkeitsrechtlichen Sinne
(§ 58 Nr. 1, Nr. 2 AO), sollte der Projekt-
nehmer bzw. der Mittelempfanger ver-
pflichtet sein, Mittelverwendungsnach-
weise zu erbringen und einen Freistel-
lungsbescheid des Finanzamts vorzule-
gen. In diesem Fall ist es fiir den Projekt-
geber besonders wichtig, sich von der
Gemeinniitzigkeit des Empfangers zu
iberzeugen, da sonst ggf. seine eigene
Gemeinnitzigkeit gefahrdet sein kann.
Bei ausldndischen Mittelempféangern sind
erhohte Nachweispflichten zu beachten.

‘ Aufdersicheren Seite

19. Sonstiges

Der Vertrag kann au3erdem um tbliche
Vertragsbestandteile erganzt werden,
insbesondere um folgende Punkte:

W Die Parteien kénnen in der Regel den
Sitz einer der beteiligten Organisationen
als Gerichtsstand bestimmen.

W Eine Schriftformklausel bestimmt,
dass Anderungen des Vertrags schriftlich
erfolgen miissen.

B Auflerdem sollte eine sogenannte
Salvatorische Klausel enthalten sein, die
regelt, was bei Unwirksamkeit einzelner
Vertragsbestandteile gilt.

W Regelungen zum anwendbaren Recht
sind besonders bei Sachverhalten mit
Auslandsbezug sinnvoll.

W Eine Regelung, dass jede Partei ihre
Anwalts-, Beratungs- und die tibrigen an-
fallenden Kosten im Zusammenhang mit
dem Abschluss und Vollzug der Vereinba-
rung selbst tragt, schafft diesbeziiglich
Klarheit.



VIl. Anhang

Rechtliche Ma3nahmen
entsprechend den Schritten
des Projekttransfers

Der Prozess zur Umsetzung eines Projekt-
transfers ldsst sich grob in vier Schritte
einteilen. Zu Schritten des Projekttrans-
fers siehe auch ,,Nachmachen erwiinscht
—Methoden erfolgreichen Projekttrans-
fers, S. 14 ff. Die folgende Checkliste soll
Ihnen die erforderlichen begleitenden
rechtlichen MaBnahmen aufzeigen. Vgl.
hierzu im Einzelnen Abschnitte Il. bis VI.
dieser Publikation.

Schritt 1: Vorbereitungsphase

In der Vorbereitungsphase erfolgt eine
Projektanalyse, eine Markt- und Umfeld-
analyse sowie eine Kapazitdtsanalyse.
Der Projektgeber fiihrt ein Pilotprojekt
durch und erstellt Projektmaterialien.
Dies sollte rechtlich von folgenden
Schritten begleitet werden:

m (berpriifung von Marken- und Urhe-
berschutz fiir Bestandteile des Projekts;
ggf. Kontaktaufnahme zu einem auf
Urheber- und gewerbliche Schutzrechte
spezialisierten Rechtsanwalt,

m Kontaktaufnahme zu einem rechtlichen
und steuerlichen Berater; dieser sollte
sowohl gemeinniitzigkeitsrechtliche
(steuerliche) als auch gesellschafts- und
vertragsrechtliche Expertise — moglichst
aus einer Hand — mitbringen.

Schritt 2: Planungsphase

In der Planungsphase erarbeitet der Pro-
jektgeber Meilensteine und Manahmen
zur Verbreitung seines Projekts und halt
diese in einem Business-Plan fest. Dies
sollte rechtlich von folgenden Schritten
begleitet werden:

B Festlegung der Art des Projekttrans-
fers,

B Uberlegungen zu méglichen Partnern
des Projekttransfers,

W ggf. erste interne informelle Abstim-
mung mit den mafigeblichen Gremien-
mitgliedern zur Sondierung der internen
Durchsetzbarkeit des Projekttransfers.

Schritt 3: Konkretisierungsphase

In der Konkretisierungsphase nimmt der
Projektgeber Kontakt zu potenziellen Pro-
jektnehmern auf. Dies sollte rechtlich von
folgenden Schritten begleitet werden:

m ggf. Abschluss von sogenannten
Letters of Intent, in denen die Parteien die
Absicht audriicken, einen Projekttransfer
durchzufiihren,

B Erarbeitung eines Mustervertrags fiir
den Projekttransfer und Verhandlung
zwischen den Parteien,

® Wenn nétig: interne Gremienabstim-
mung und externe behérdliche und
sonstige Abstimmung zum geplanten
Projekttransfer,

B Verhandlung des Mustervertrags mit
moglichen Projektnehmern.
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Schritt 4: Umsetzungsphase

In der Umsetzungsphase beginnt der
Projekttransfer vor Ort. Der Projektgeber
muss die Arbeit der Projektpartner ko-
ordinieren, Lernprozesse formalisieren
und durch regelmdBige Evaluation und
Optimierung des Projekts seine Nachhal-
tigkeit gewahrleisten. Dies sollte recht-
lich von folgenden Schritten begleitet
werden:

W Abschluss der Projekttransfer-Vertrage
im Fall des Social Franchising bzw. Umset-
zung der neuen gesellschaftsrechtlichen
Struktur im Fall der Filialisierung,

B Durchfiihrung der vertraglichen Rege-
lungen je nach Einzelfall und Uberpriifung
der Einhaltung vertraglicher und/oder
gesellschaftsrechtlicher Pflichten,

B RegelmiBige Uberpriifung der ver-
traglichen Regelungen im Hinblick auf
etwaigen Anpassungsbedarf,

B Regelmafiige interne und externe
Absprachen und ggf. Berichte.

‘ Aufdersicheren Seite

Checkliste 2

Risiken des Projekttransfers
absichern

Ein wichtiger Zweck der rechtlichen Re-
gelung des Projekttransfers ist es, recht-
liche und steuerliche Risiken abzusichern.
Die folgende Checkliste ist keine erschop-
fende Aufzahlung méglicher Risiken und
MaBnahmen. Ergdnzen Sie sie um eigene
Risiken, die Sie sehen, und um Ideen, wie
Sie die Risiken einddmmen kénnen. [hr
rechtlicher und steuerlicher Berater wird
Ihnen helfen, die richtigen Manahmen
fur die Situation auszuwdahlen und Sie bei
deren Umsetzung unterstiitzen.



Risiko

Mogliche MaBBnahmen zur Risikobegrenzung

beim Projektgeber beim Projektnehmer

Verlust der Gemein-
nitzigkeit;

Risiko von Steuer-
nachzahlungen

= \Vorherige Abstimmung des Projekttransfers mit dem
Finanzamt,

= hei Kooperation mit bzw. Mittelweitergabe an
Projektpartner ggf. Uberpriifung von Risiken der
Gemeinniitzigkeit bei diesem.

sonstige finanzielle
Risiken

Ggf. Kiindigungsmoglichkeit des Projektpartners fiir
den Fall, dass sich definierte Spenden-/Ertrags- oder
Effektivitdtserwartungen im Zusammenhang mit dem
Projekt nicht erfiillen.

Haftungsrisiken

Ggf. vertragliche Aufteilung der Verantwortungs-
bereiche.

Reputationsrisiken

m Ggf. Recht des Projekt-
gebers zu projektbezoge-
nen Manahmen der
Offentlichkeitsarbeit,

= Absprachen beziiglich Offentlichkeitsarbeit,

m gof Kiindigungsrecht des Projektgebers aus
wichtigem Grund,

m vertragliche Festlegung von Qualitdtsstandards.

Risiko der vertraglichen
Knebelung, ,,Fortschrei-
bungsrisiko®, Risiko der
Ubersteuerung durch den
Projektgeber

Kiindigungsmoglichkeiten
fuir im Voraus definierte
Fille der Ubersteuerung
durch den Projektgeber.

Risiko der Inkonsistenz
des Projektinhalts
(,,mission drift*)

m Vertragliche Qualitats-
sicherungsmaBnahmen
(Mitarbeiter-Schulungen,
Berichtswesen etc.),

m Ausschluss der Unter-
lizenzierung des Projekts,
m vertragliche Festlegung
von Standards.

Risiken aus dem Verhdlt-
nis zu anderen Projekt-
nehmern

m Gebietsschutz fiir den
Projektnehmer,

m Vereinbarung ge-
meinsamer Treffen der
Projektnehmer.

Risiko des Zusammen-
bruchs oder Wegfallen
des Projektnehmers

Vertragliche Regelung der
Exit-Strategie.

Risiko der ,,Enteignung*
des Projektnehmers bei
Beendigung des Transfers

Vertragliche Regelung der
Exit-Strategie.

Rechtliche Grundlagen von Projekttransfer ‘

43




44

Checkliste 3

Rechtliche Vorteile
und Herausforderun-
gen der verschiedenen
Projekttransfer-
methoden

Die Art des angestrebten
Projekttransfers bestimmt
wesentlich Regelungs-
bediirfnis und -inhalt. Vgl.
zur Art des Projekttrans-

fers im Einzelnen die Erlau-

terungen in Abschnitt Ill.

‘ Aufder sicheren Seite

Art des Projekt- | Erscheinungsform des
transfers Projekttransfers
Offene Offene Verbreitung ohne jegliche
Verbreitung rechtliche Regelung
Offene Verbreitung mit Marken-
schutz, Lizenzvertrag und Allgemei-
nen Nutzungsbedingungen
Offene Verbreitung mit Marken-
schutz und Dachverbandsstruktur
Social Kooperation von zwei oder mehreren
Franchising Projektpartnern im Rahmen einer

GbR

Franchising mit Leistungsaustausch

Filialisierung

Betreiben eigener Filialien

Einschaltung von weisungs-
abhangigen Hilfspersonen

,Filialisierung® durch Griindung von
Tochtergesellschaften




Herausforderung

Vorteile

Der Projektgeber hat im Extremfall kei-
nerlei rechtliche Handhabe gegen Pro-
jektnehmer, die sein Projekt verdndern.
Ein Mindestschutz ldsst sich durch Mar-
kenschutz und die Verwendung Allgemei-
ner Nutzungsbedingungen erreichen.

Der Organisationsaufwand ist minimal.

Der Projektgeber kennt méglicherweise
die Projektnehmer nicht bzw. nicht gut
und seine Einflussnahme ist begrenzt.

Der Organisationsaufwand ist relativ
gering.

Eine Dachverbandsstruktur eignet sich
v.a. fiir Vereine. Bei einer grofen Anzahl
an Mitgliedsorganisationen entsteht
ggf. hoher Verwaltungsaufwand fiir den
Dachverband. Die Dachverbandsstruktur
ist nach auen moglicherweise nicht
immer erkennbar; Haftungsrisiken aus
Pflichtverletzungen des Projektpartners
miissen vermieden werden. Es kann au-
Berdem erforderlich sein, eine Regelung
zur Aufteilung von Spenden zu treffen.

Die Unterteilung in Bundes- und
Dachverband macht nach auBen
deutlich, dass ein liberregionales
Angebot besteht.

Bei der Kooperation mit anderen Pro-
jektpartnern ist darauf zu achten, dass
hierdurch nicht ungewollt neue Steuer-
tatbestdnde verwirklicht werden. Der
Kooperationsvertrag bedarf daher einer
sorgfiltigen Priifung steuerlicher Ge-
sichtspunkte und in der Regel einer Ab-
stimmung mit dem Finanzamt.

Das partnerschaftliche Verhaltnis und
die gemeinsame Verfolgung eines Ziels
der Projektpartner werden durch eine
Kooperation im Rahmen einer GbR un-
terstrichen. Gegebenenfalls lassen sich
ertrag- und umsatzsteuerliche Probleme,
die sich bei einem Leistungsaustausch
ergeben, durch die Griindung einer GbR
l6sen.

Das Leistungsaustauschverhaltnis kann
zu unerwiinschten ertrag- und umsatz-
steuerlichen Belastungen der Projektteil-
nehmer fiihren.

Detaillierte und klare Regelung von
Rechten, Pflichten, Kompetenzen und
Ablaufen sind moglich. Die Vertrags-
gestaltung kann sich an For-Profit-
Franchising-Modellen orientieren.

Der Projektgeber muss personell und
organisatorisch dazu in der Lage sein,
Mitarbeiter, Mietvertrage, Kontakte zu
lokalen Partnern etc. zu steuern.

Sehr gute Kontroll- und Einfluss-
moglichkeiten des Projektgebers.

Hoher Personalaufwand fiir Anleitung
und Uberwachung der Hilfspersonen.

Gute rechtliche Einfluss- und
Kontrollmdglichkeiten.

Der organisatorische Aufwand ist relativ
hoch. Ubt der Projektgeber weitgehend
koordinierende und unternehmens-
leitende Funktionen aus, so setzt er ggf.
seine Gemeinniitzigkeit aufs Spiel.

Gute Einfluss- und Kontrollmdglich-
keiten der Muttergesellschaft.
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Checkliste 4

Hilfreiche Informationen iiber Projektpartner

Hat einer der Projektpartner bereits Kontakt zu potenziellen Projektnehmern bzw.
-gebern aufgenommen, so kann er tiber 6ffentlich verfiighare Quellen versuchen,
folgende und weitere Informationen zu sammeln. Konkretisiert sich der Kontakt, so
lassen sich die fehlenden Angaben im Gesprdch mit dem Partner ergédnzen.

Name und Anschrift der
Partnerorganisation

Homepage der Partnerorganisation

Rechtsform

ggf. Vereins- oder Handelsregister-
Nummer und -Ort

Giltigkeitsdatum der vorlaufigen
Bescheinigung der Gemeinniitzigkeit
bzw. des letzten Freistellungsbescheids

Gemeinnliitzige Zwecke laut vor-
laufiger Bescheinigung bzw. letztem
Freistellungsbescheid

Ansprechpartner(in)

Geschaftsfiihrer(in)/
Vorstandsvorsitzende(r)

Anzahl der hauptamtlichen und ehren-
amtlichen Vollzeit-Mitarbeiter

Griindungsjahr der Organisation

moglicher oder erwiinschter lokaler
oder regionaler Wirkungskreis beim
Projekttransfer

Spendenaufkommen der Organisation

DZI-Spendensiegel

Mitgliedschaft im Deutschen
Spendenrat e.V.

offentlich verfiigbare Informationen
und Berichte (z.B. im Internet, durch
Jahresberichte oder durch externe
Organisationen)

‘ Aufder sicheren Seite ‘



VIIl. Weiterfiihrende
Informationen

Nachmachen erwiinscht - Methoden
erfolgreichen Projekttransfers
Bertelsmann Stiftung, 2009
www.soziale-investoren.de
www.stiftungen.org/projekttransfer

Social Franchising — Eine Methode
zur systematischen Vervielfdltigung
gemeinniitziger Projekte
Bundesverband Deutscher Stiftungen,
Juni 2008
www.stiftungen.org/social_franchise
manual

Mehr erreichen, Grof3es bewirken —
Finanzierung von Projekttransfer
Bundesverband Deutscher Stiftungen,
2010
www.stiftungen.org/projekttransfer
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Anmerkungen

1Vgl. im Einzelnen die Broschiire
»Nachmachen erwiinscht — Methoden
erfolgreichen Projekttransfers®,
www.soziale-investoren.de und
www.stiftungen.org/projekttransfer.

2 http://www.dpma.de/marke/
gebuehren/index.html#a7.

3 Abrufbar unter http://
www.stiftungen.org/index.
php?strg=82_680&baselD=1731.

4 Abrufbar unter http://www.dzi.de/
downloads/leitlinieno6.pdf.

> Abrufbar unter www.spendenrat.de.

‘ Aufder sicheren Seite



Bundesverband

Deutscher Stiftungen
MauerstraBBe 93

10117 Berlin

Telefon (030) 89 79 47-0 | Fax-71

www.stiftungen.org




	Titel_Rechtl_Grundlagen
	Rechtl_Grundlagen.pdf
	Rücks_Rechtl_Grundlagen


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


